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2.1 

2.2 GRZ ... . 

2.3 Überschreitung der 
Grundfläche 

2.4 Z .... 

Seite 4 

Planungsrechtliche Festsetzungen (PF} mit Zeichen
erklärung 

Allgemeines Wohngebiet 

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNV0 (die der Versorgung 
des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe) können nur ausnahms
weise zugelassen werden (§ 1 Abs. 5 BauNV0). 

Fernmeldetechnische Hauptanlagen nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 werden 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 i.V.m. § 1 
Abs. 9 BouNV0). 

Die Nutzungen noch § 4 Abs. 3 Nm. 3-5 BouNV0 (Anlogen für Ver
waltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden ebenfalls nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes(§ 1 Abs. 6 Nr.1 BouNV0). 

(§9 Abs.1 Nr.1 BouGB; §4 BauNV0; Nr.1.1.3. PlonZV; siehe 
Plonzeichnung) 

Grundflächenzahl als Höchstmaß 

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauN
V0; Nr. 2.5. PlonZV; siehe Typenschablonen) 

Die zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 
BouNVO getroffenen Vorschrift durch nicht vollflächig versiegelte 

- Stellplätze und 

- Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen 

um weitere 50 % überschritten werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BouNV0) 

Zahl der Vollgeschoße als Höchstmaß 

(§ 9 Abs. l Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BouNV0; 
Nr. 2.7. PlonZV; siehe Typenschablonen) 
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2.5 WH .... m ü. NN 

2.6 FH ... . mü.NN 

2.7 0 

2.8 ffi 

Seite 5 

Maximale traufseitige Wandhöhe über NN; der Schnittpunkt 
der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen) des Hauptge
bäudes dort an keiner Stelle den festgesetzten Wert überschreiten. 

Sofern zulässige Widerkehre, Zwerchgiebel oder Dachaufbauten im 
Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dachhaut lie
gen, ist die Verbindungslinie zwischen den nächst gelegenen ent
sprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bauteile maßgeb
lich. 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset
zungen zur 1WH über NW liegen, ist eine 11 effektive WH über NW 
entsprechend den Anteilen der Traufen, die in dem jeweiligen Be
reich liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. l Nr. l BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. l BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Firsthöhe über NN als Höchstmaß; die Firsthöhe von Hauptge
bäuden dort an keiner Stelle den festgesetzten Wert überschreiten. 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset
zungen zur 11 FH über NW liegen, ist eine 11 effektive FH über NW 
entsprechend den Anteilen des Firstes, die in dem jeweiligen Be
reich liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. l Nr. l BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. l BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Offene Bauweise 

(§ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. l BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; sie
he Typenschablonen) 

Nur Einzelhäuser zulässig 

(§ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.l . PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

Markt Sulzberg · Bebauungsplan "Wohngebiet Ottacker Süd" und 
1. Änderung des Bebauungsplanes "Ottacker West" 

Textteil mit 73 Seiten, Fassung vom 01 .03.2012 
Planung unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen 



2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

Seite 6 

Ah 

D 
,-------. 
' GA ' 

1 
'-------' 

Nebenanlagen und 
sonstige bauliche Anla
gen 

Nur Einzel- oder Doppelhäuser zulässig 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

Umgrenzung von Flächen für Garagen; Garagen sind nur inner
halb dieser Flächen (und innerhalb der überbaubaren Grundstücks
flächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

In den Baugebieten sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Ne
benanlagen und nicht überdachte Stellplätze auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig . 

Für Nebengebäude (keine Garagen) wird die Zulässigkeit im Be
sonderen wie folgt bestimmt: 

- max. 50 m3 Brutto-Rauminhalt (außen), die Summe der Brutto
Rauminhalte dieser Nebengebäude je Grundstück darf 75 m3 

pro Grundstück nicht überschreiten; 

- max. 16 m2 Grundfläche und 

- max. 2,75 m Gesamthöhe (höchste Stelle gegenüber dem na-
türlichen Gelände). 

Fernmeldetechnische Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO 
werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14, 16 Abs. 2 Nr. 4, 18 Abs. 1 u. 
23 BauNVO) 
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2.14 

2.15 

70 

2.16 CJ 
2.17 

2.18 

Seite 7 

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; die 
Differenzierung nach Bauweise bzw. Zuordnung ist wie folgt be
stimmt: 

- E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohnge
bäude) 

- D... als max. Wohnungsanzahl pro Doppelhaushälfte (als 
Wohngebäude) 

(§ 9 Abs. l Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablonen) 

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhal
ten sind; innerhalb der Flächen sind keine baulichen Anlagen und 
keine Einrichtungen zulässig. 

(§ 9 Abs. l Nr. l O BauGB; Nr. 15.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Sichtflächen für den fließenden Verkehr; innerhalb der Fläche 
muss eine uneingeschränkte Sicht jeweils zwischen 0,80 m und 
2,50 m über Fahrbahn-Oberkante gewährleistet sein. Einzelne 
Bäume (Hochstämme mit Ast-Ansatz über 2,80 m) sind zulässig . 

Die Bemaßung bezieht sich auf die Schenkel-Längen in Metern (ab 
Einmündungsachse bzw. Fahrbahnrand, Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung). 

(§ 9 Abs. l Nr. l O BauGB; siehe Planzeichnung) 

Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. l Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Verkehrsflächen als Begleitfläche; für Straßenbegleitgrün, Stell
plätze, Randflächen (z.B. Schotter-Rasen, Rasenpflaster etc.) 

(§ 9 Abs. l Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

Einzelner Stellplatz in der öffentlichen Verkehrsfläche 
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2.19 

2.20 Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungs
leitungen 

2.21 

Seite 8 

Versickerung von Nie
derschlagswasser inner
halb des Baugebietes 

(§ 9 Abs. l Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; äu
ßere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung) 

(§ 9 Abs. l Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig. 

(§ 9 Abs. l Nr. 13 BauGB) 

Die Ableitung des innerhalb des Baugebietes (Baugrundstücke) 
entstehenden Niederschlagswasser-Abflusses und von Quellwasser 
in die Schmutzwasserkanalisation ist unzulässig. Dies gilt auch für 
Überläufe von Anlagen zur Regenwassernutzung (so genannte Zis
ternen) ohne Zwangs-Entleerung und für Drainagen jeder Art. 

Schädliche Verunreinigungen des von der Ableitung in den Regen
wasserkanal angeschlossenen Niederschlagswassers sind unzuläs
sig . 

Eine Versickerung des Niederschlagswassers ist auf Grund der Bo
denbeschaffenheit kaum möglich. Soweit Versickerung dennoch 
möglich ist, ist Niederschlagswasser, das über die Dachflächen an
fällt, auf dem Grundstück über die belebte Bodenzone (z.B. Mul
denversickerung, Flächenversickerung) in den Untergrund zu versi
ckern. 

Sickerschächte und Rigolen ohne Vorreinigung wie oben beschrie
ben sind unzulässig . 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff
Beschichtung) dauerhaft abgeschirmt werden. 

(§ 9 Abs. l Nm. 14 u. 20 BauGB) 
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2.22 Öffenttiche Grünfläche 

~ 

2.23 Bodenbeläge in dem 
Baugebiet 

2.24 

2.25 

Seite 9 

LJ LJ LJ LJLJ LJ 
GR/FR/LR 

LJ LJ LJ LJ LJ LJ 

Öffentliche Grünfläche zur Eingrünung des Baugebietes 

(§ 9 Abs. l Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

In dem Baugebiet sind für 

- Stellplätze 

- Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

geschlossene Asphalt- und Betonbeläge ohne Fugen nicht zulässig. 

(§ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB) 

Geh-, Fahr-, oder Leitungsrecht zu Gunsten des Marktes Sulz
berg, innerhalb des Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes sind bauliche 
Anlagen unzulässig. 

(§ 9 Abs. l Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrun
gen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Immissionsschutz
Festsetzung mit folgendem Inhalt: 

- Ruheräume (z.B. Schlaf- und Kinderzimmer) entlang der Kreis
Straße OA 3 oberhalb des Erdgeschosses dürren nicht aus
schließlich zur Ostseite hin orientiert werden. 

- Die Außenbauteile der Aufenthalts- und Ruheräume (z.B. Büro
räume, Kinderzimmer, Schlafzimmer) entlang der Kreis-Straße 
OA 3 oberhalb des Erdgeschosses an der Nord-, Ost- und Süd
fassade sind gemäß den Anforderungen der DIN 4109 11Schall
schutz im Hochbau 11 auszuführen. Die Ermittlung der Schall
schutzfensterklasse hat nach der DIN 4109 11 Schallschutz im 
Hochba U11 zu errolgen. 

- Ruheräume (z.B. Schlaf- und Kinderzimmer), für die Schall
schutzfenster notwendig sind, sind mit Lüftungs-Anlagen (z.B. 
integrierte Fensterrahmen-Lüftung, Einzel-Lüfter etc.) mit einer 
Mindest-Luftwechselrate von 0,5/h auszustatten, sofern keine 
Lüftungsmöglichkeiten durch Fenster auf der Westfassade des 
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2.28 0 

2.29 

2.30 Pflanzungen in den öf
fentlichen Flächen 

Seite l 0 

Gebäudes bestehen. 

(§ 9 Abs. l Nr. 24 BauGB; Nr. 15.6. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Immissionsschutz-Maßnahme; entlang der Kreis-Straße OA 3 ist 
als Voraussetzung für die Wohnnutzung in der zur Kreis-Straße 
nächstgelegenen Häuserzeile eine aktive fugendichte Lärmschutz
Maßnahme (z.B. Gabionenwand) in der eingezeichneten Länge zu 
errichten. Die Lärmschutz-Maßnahme muss eine Mindesthöhe von 
1,20 m über Fahrbahnniveau der Kreis-Straße aufweisen. Der Beu
gungskantenabstand der Maßnahme darf einen Abstand von 
5,00 m zum westlichen Fahrbahnrand nicht überschreiten. 

(§9 Abs. l Nr. 24 BauGB; siehe Planzeichnung) 

Zu pflanzender Baum, der Standort kann bis zu 3,00 m vom 
Planeintrag abweichen; es sind ausschließlich Gehölze aus der 
Pflanzliste zu 11 Pflanzungen in den öffentlichen Flächen 11 zu ver
wenden. 

(§ 9 Abs. l Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Zu pflanzender Baum, variabler Standort; es sind ausschließlich 
Gehölze aus der Pflanzliste zu 11 Pflanzungen in den öffentlichen 
Flächen 11 zu verwenden. 

(§ 9 Abs. l Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Zu pflanzende Sträucher, variabler Standort; es sind ausschließ
lich Gehölze aus der Pflanzliste zu 11 Pflanzungen in den öffentlichen 
Flächen 11 zu verwenden. 

(§ 9 Abs. l Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Pflanzungen: 

- Für die Pflanzungen in den öffentlichen Flächen sind aus
schließlich standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher 
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2.31 

Seite 11 

Pflanzungen in dem 
Baugebiet 

aus der unten genannten Pflanzliste zu verwenden. 

- Die öffentlichen Verkehrsflächen als Begleitflächen (Straßenbe
gleitgrün) sind als Mager- und/oder Trockenstandorte auszubil
den (z.B. Schotter, Sukzessionsflächen, o.ä.) . 

- Die öffentlichen Grünflächen sind entsprechend der Planzeich
nung mit Gehölzen zu bepflanzen und durch ein- bis zweischü
rige Mahd pro Jahr bei Verzicht auf Düngung extensiv zu pfle
gen. 

Für die öffentlichen Flächen festgesetzte Pflanzliste: 

Bäume 1. Wuchsklasse 

Spitz-Ahorn 
Berg-Ahorn 
Stiel-Eiche 
Winter-Linde 

Bäume 2. Wuchsklasse 

Feld-Ahorn 
Vogel-Kirsche 
Echte Mehlbeere 
Eberesche 

Sträucher 

Berberitze 
Gewöhnlicher Hasel 
Gewöhnlicher Liguster 
Alpen-Heckenkirsche 
Schlehe 
Echter Kreuzdorn 
Alpen-Johannisbeere 
Wilde Stachelbeere 
Wildrosen 

Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Quercus robur 
Tilia cordata 

Acer c□ mpestre 
Prunus avium 
Sorbus □ ria 
Sorbus aucuparia 

Berberis vulg □ ris 

Corylus avellana 
Ligustrum vulg □ re 
Lonicera alpigena 
Prunus spinosa 
Rhamnus c□ thartic□ 
Ribes alpinum 
Ribes uva-crispa 
Rosa spec. 

(§ 9 Abs. l Nr. 25 a BauGB) 

Pflanzungen: 

- Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, 
heimische Bäume 2. Wuchsklasse und Sträucher aus der unten 
genannten Pflanzliste zu verwenden. 
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Seite 12 

0 0 0 0 0 0 

o Pflanzung o 
0 0 0 0 0 0 

- Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier
sträucher, Rosen-Züchtungen) . 

Pro 400 m2 (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens 
l Laubbaum aus der u.g. Pflanzliste zu pflanzen. 

Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, 
die an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken aus Nadel
gehölzen unzulässig. 

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste: 

Bäume 2. Wuchsklasse 

Obsthochstämme 
Feld-Ahorn 
Hainbuche 
Vogel-Kirsche 
Echte Mehlbeere 
Eberesche 

Sträucher 

Berberitze 
Kornelkirsche 
Rater Hartriegel 
Gewöhnlicher Hasel 
Pfaffenhütchen 
Gewöhnl icher Liguster 
Alpen-Heckenkirsche 
Heckenkirsche 
Schlehe 
Echter Kreuzdorn 
Alpen-Johannisbeere 
Wilde Stachelbeere 
Wildrosen 
Rater Holunder 
Schwarzer Holunder 
Wolliger Schneeball 

Acer campestre 
Carpinus betulus 
Prunus avium 
Sorbus aria 
Sorbus aucuparia 

Berberis vulgaris 
Cornus mas 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Euonymus europaeus 
Ligustrum vulgare 
Lonicera alpigena 
Lonicera xylosteum 
Prunus spinosa 
Rhamnus cathartica 
Ribes alpinum 
Ribes uva-crispa 
Rosa spec. 
Sambucus racemosa 
Sambucus nigra 
Viburnum lantana 

(§ 9 Abs. l Nr. 25 a BauGB) 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen; 
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2.34 

2.35 r::J 
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Pflanzung von heckenartigen Strauch-Gruppen als Ortsrandeingrü
nung. Es sind ausschließlich Sträucher aus der Pflanzliste zu 
11 Pflanzungen in den Baugebieten 11 zu verwenden. 

(§ 9 Abs. l Nr. 25 a BauGB) 

Abgrenzung {'1Nutzungskordel 11
) von unterschiedlichem Maß der 

Nutzung 

(§ 9 Abs. l BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
11Wohngebiet Ottacker Süd 11 und der l. Änderung des Bebauungs
planes 11 0ttacker West11 des Marktes Sulzberg. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der l. Änderung des 
Bebauungsplanes 11 0ttacker West11 

Die Inhalte des Bebauungsplanes 110ttacker West11 (Fassung vom 
01 .02.1997) sowie alle Änderungen, Ergänzungen oder Erweite
rungen, die sich auf diesen Bebauungsplan beziehen, werden durch 
diese l. Änderung des Bebauungsplanes 110ttacker West11 vollstän
dig ersetzt. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; siehe Planzeichnung) 
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3.1 Lage der Ausgleichsflä
che/-maßnahme 

Planskizze 

Seite 14 

Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum 
Ausgleich im Sinne des § l a Abs. 3 Bau GB an ande
rer Stelle gemäß § 9 Abs. l a Satz 2 BauGB (externe 
Ausg leichsflächen/-maßna h men) 

Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff wird eine 
Ausgleichsfläche/-maßnahme außerhalb des Geltungsbereiches 
dieser Planung zugeordnet. Diese Ausgleichsfläche/-maßnahme 
befindet sich auf der FI.-Nr. 144 7 /5 {Teilfläche) der Gemarkung 
Sulzberg {§ 9 Abs. 1 a Satz 2 BauGB). 

! I 

--
., ,. 

, : 

' . 
. · .. l . , 

144 7 

Lage der Ausgleichsflöche/-maßnahme, die dem Bebau
ungsplan "Wohngebiet 0ttacker Süd" zugeordnet ist 

Lage der Ausgleichsflöche/-maßnahme, die der 2. Änderung 
und 2. Erweiterung des Bebauungsplanes Gewerbepark Sulz
berg" an der Autobahn BAB 980 zugeordnet ist 

Lage der Ausgleichsflöche/-maßnahme, die der 3. Änderung 
und 3. Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbepark 
Sulzberg" an der Autobahn BAB 980 zugeordnet ist 

Überschuss an Ausgleichsfläche, die der Gemeinde Sulzberg 
für weitere Bauvorhaben zur Vertügung steht 
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G) 

0 

Folgende Maßnahmen sind auf den Flächen vorgesehen: 

Pflanzung von Bäumen und Sträuchern (mit hohem Wild
obst-Anteil) 

Die verbleibenden Offenland-Bereiche sind entweder durch 
regelmäßiges Entbuschen (z.B. im 5-jährigen Turnus) bzw. 
durch eine zeitlich befristete Beweidung mit Rindern oder 
Schafen (jeweils 1-2 Wochen im Frühjahr und Herbst) ge
hölzfrei zu halten. 
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4.1 

4.2 

4.3 
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Inkraftsetzung der Ab
standsflächen 

Dachformen 

SD 

Bauordnungsrechtliche Vorschriften (BOV) gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB mit Zeichenerklärung 

Es gelten die Abstandsflächenvorschriften der Bayerischen Bauord
nung (BayBO). 

(Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO) 

Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten für Dächer von Hauptge
bäuden. 

Bei Widerkehren, Zwerchgiebeln und Dachgaupen sind als Dach
form nur Satteldächer (z.B. stehende Gaupen, Spitzgaupen) bzw. 
Schleppgaupen zulässig. 

Für offene Garagen (im Sinne des § l Abs. 2 GaStellV; d.h. so ge
nannte Carports) und Garagen sind darüber hinaus Flachdächer 
(bis max. 5° Dachneigung) oder Pultdächer zulässig. 

Für Nebengebäude (z.B. Geräteschuppen) und untergeordnete 
Bauteile (z.B. Eingangsüberdachungen etc.) sind alle Dachformen 
zulässig. 

(Art. 81 Abs. l Nr. l BayBO) 

Dachform Satteldach mit folgenden Maßgaben: 

- Vertikale Versätze von sich gegenüberliegenden Dach-Ebenen 
(höhenmäßig versetzter First) sind zulässig; sie werden auf 
max. l,75 m (senkrecht gemessen von Oberkante Teil-First zu 
Oberkante Teil-First) beschränkt 

- Bei Anbauten an das Hauptgebäude können geneigte Dach
Ebenen von den darüber liegenden Dach-Ebenen abgesetzt 
werden, sofern sie mit ihrer höchsten Seite vollständig mit der 
Fassade des Hauptgebäudes verschneiden (11 angepultetes 
Dach 11); die Grundfläche eines einzelnen Anbaus darf 50 m2 

und die Summe dieser Anbauten für ein Haus bzw. Haushälfte 
max. 25% der gesamten Grundfläche des Hauses bzw. Haus
hälfte nicht überschreiten. 
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DN .... - .... 0 

Widerkehre und Zwerch
giebel 

Dachaufbauten 

(Art. 81 Abs. l Nr. l BayBO; siehe Typenschablonen) 

Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes und für Widerkehre und Zwerchgiebel ab 6,00 m 
Breite (Außenkante Außenwand) sowie für geneigte Dächer von 
Garagen. 

Thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen sind parallel zur Dach
fläche, auf der sie befestigt werden, auszuführen. 

(Art. 81 Abs. l Nr. l BayBO; siehe Typenschablonen) 

Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile 
mit Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung) und Zwerchgiebel 
(Bauteile mit Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche 
die Traufe unterbrechen) sind unter folgenden Voraussetzungen 
zulässig: 

- max. Breite (Außenkante Außenwand): 7,00 m 

- Mindestabstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu evtl. 
Dachaufbauten: 1,50m 

- Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäudekante im l. Dach
geschoß der jeweiligen Giebelseite: 0,75 m (frei stehende Bau
teile wie Stützen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstän
de bleiben unberücksichtigt) 

- Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,50 m 

(Art. 81 Abs. l Nr. l BayBO) 

Dachaufbauten (Dachgaupen) sind unter folgenden Voraussetzun
gen zulässig: 

- Mindestdachneigung des Hauptgebäudes: 26° 

- max. Breite (Außenkante ohne Dachüberstand): 4,00 m 

- Mindestabstand untereinander (Außenkanten ohne Dachüber-
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4.7 Materialien 

4.8 Farben 
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stand) und zu evtl. Widerkehren: l, 50 m 

- Mindestabstand zur Gebäudekante im l. Dachgeschoß der je
weiligen Giebelseite: 1,50 m (frei stehende Bauteile wie Stüt
zen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände bleiben un
berücksichtigt) 

- Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,50 m 

(Art. 81 Abs. l Nr. l BayBO) 

Als Dachdeckung für geneigte Dächer von 

- Hauptgebäuden 

- Ga ragen sowie sonstigen Nebengebäuden 

sind ausschließlich Dachplatten (kleinteilige Schuppendeckung wie 
z.B. Dachziegel, Dachpfannen, Betondachsteine etc.) oder voll
ständige Begrünung zulässig . 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs
Elemente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind . 

(Art. 81 Abs. l Nr. l BayBO) 

Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dä
cher. Grelle Farbtöne sind nicht zulässig. Für Dachflächen, die der 
Gewinnung von Sonnenenergie dienen, sind die Farben zulässig, 
die für entsprechende Anlagen (Sonnenkollektoren, Fotovoltaik
Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind . Für untergeordnete Bauteile 
(Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Elemente etc.) sind darüber hin
aus andere Farben zulässig . 

(Art. 81 Abs. l Nr. l BayBO) 
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4.10 

4.11 
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Anzahl der Stellplätze in 
dem Baugebiet 

Stauraum vor Garagen 

Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung in dem 
Baugebiet beträgt 2. 

(Art. 81 Abs.1 Nr. 4 BayBO) 

Bei Garagen ist ein Stauraum mit folgenden Eigenschaften herzu
stellen: 

- Tiefe zwischen Garagenzufahrt (z.B. Außenkante Garagentor) 
und öffentlicher Verkehrsfläche mind. 5,00 m 

- keine Einfriedung (z.B. Gartentor, Pfosten etc.) zwischen Gara
genzufahrt und öffentlicher Verkehrsfläche 

(Art. 81 Abs. l Nr. 5 BayBO) 

Einfriedungen und Stütz- Einfriedungen sind ausschließlich bis zu einer max. Höhe von 
konstruktionen in dem 1,25 m über dem endgültigen Gelände zulässig. 

Baugebiet Stützkonstruktionen im Bereich der Freiflächen des Baugebietes 
sind nur zulässig, sofern sie für die Anpassung des Geländes (z.B. 
gegenüber der Verkehrsfläche) auf Grund der vorhandenen Topo
grafie erforderlich sind. Sie sind optisch zu gliedern und in einer 
Bauweise auszuführen, die für Wasser und Kleinlebewesen durch
lässig ist (z.B. Trocken mauern aus Natursteinen, Gabionen etc.) 
und dauerhaft zu begrünen und gegenüber der öffentlichen Ver
kehrsfläche um mind. 1,00 m zurück zu setzen, sofern sie eine Hö
he von 1,50 m überschreiten (bei Stützkonstruktionen mit Abstu
fungen ist die Höhe der einzelnen Stufen maßgeblich, sofern ein 
Gesamt-Steigungsverhältnis von l: l nicht überschritten wird) . 

(Art. 81 Abs. l Nr. 5 BayBO) 
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5.1 

5.2 -
5.3 

5.4 

5.5 Nr ..... ; .... m2 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 ---0----0------

20-kV-Leitung (wird verlegt) 
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Hinweise und Zeichenerklärung 

Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan
zeichnung); 

Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung, das abgebro
chen werden soll (siehe Planzeichnung); 

Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung); 

Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeichneten Grenzen 
stellen einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke dar (siehe 
Pla nzeichnung); 

Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(siehe Planzeichnung, Nummerierung von Nordwest nach Südost); 

Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich
nung); 

Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Halbmeter
Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe 
Planzeichnung); der Höhenrücken im nördlichen Planbereich wird 
abgetragen. 

Vorhandene Böschung (siehe Planzeichnung); 

Haupt-Versorgungsleitungen unterirdisch, hier 20-kV-leitung 
der Allgäuer Überlandwerk GmbH (AÜW). Die Leitung ist im Rah
men der Erschließung des Gebietes zu verlegen (siehe Planzeich
nung); 
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5.10 --❖-------0---- Regenwasserkanal unterirdisch, hier Regenwasserkanal des 
Regenwasserkanal Marktes Sulzberg, (siehe Pla nzeichnung); 

5.11 --❖-------0---- Regenwasserkanal unterirdisch, hier Regenwasserkana I des 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

5.16 

5.17 

5.18 

Regenwasserkanal (wird verlegt) Marktes Sulzberg, wird im Rahmen der Planung verlegt (siehe 
Planzeichnung); 

Boch Vf' 1oh1 t 

IDP~JI 

......... 

Bach (verrohrt) unterirdisch. Neue Lage des verrohrten Baches 
(siehe Planzeichnung); 

Bach (offen}, Weiterführung des verrohrten Baches als offenes 
Gewässer (siehe Planzeichnung); 

Bach (verrohrt) unterirdisch. Der Bach wird im Rahmen der Er
schließung des Gebietes verlegt. (siehe Planzeichnung); 

Bach (verrohrt) unterirdisch, Weiterführung des verrohrten Ba
ches, Lage ungenau (siehe Planzeichnung). Der Bach wird im Rah
men der Erschließung des Gebietes verlegt. (siehe Planzeichnung); 

Lage des Regenrückhaltebeckens (außerhalb des Geltungsberei
ches), (siehe Planzeichnung); 

Weiterführende Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
angrenzenden Bebauungsplanes 11 0ttacker West11 des Marktes Sulz
berg (siehe Planzeichnung); 

Immissionsschutz-Maßnahme (außerhalb des Geltungsberei
ches); in den gekennzeichneten Bereichen sind aktive Schallschutz
Maßnahmen (z.B. Gabionenwand, Lärmschutzwall) in einer Höhe 
von mind. 1,20 m über Fahrbahnniveau der Kreis-Straße0A3 in 
3,00 m Entfernung zur Fahrbahn komplett in der eingezeichneten 
Länge als Voraussetzung für die Wohnnutzung in der ersten, an die 
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5.19 

5.20 

5.21 

5.22 

5.23 

Luftwärmepumpen 

Beseitigung des Nieder
schlagswassers 

Versickerungsanlagen für 
Niederschlagswasser und 
Bodenschutz 

Seite 22 

Kreis-Straße OA 3 anschließenden überbauba ren Grundstücksflä
chen zu errichten (siehe Planzeichnung); 

Sichtflächen für den fließenden Verkehr {außerhalb des Gel
tungsbereiches); innerhalb der Fläche muss eine uneingeschränk
te Sicht jeweils zwischen 0,80 m und 2,50 m über Fahrbahn
Oberkante gewährleistet sein. Einzelne Bäume (Hochstämme mit 
Ast-Ansatz über 2,80 m) sind zulässig (siehe Planzeichnung); 

Kartiertes Biotop 11Gehölzsaum an einem Quellbach südlich von 
Ottacker11 (Nr. 8328-0261-001 ), außerhalb des Geltungsbereiches 
(siehe Planzeichnung); 

Durch den Betrieb von Luftwärmepumpen können bei ungünstiger 
Aufstellung durch tonhaltige Geräusche in der Nachbarschaft lm
missionsrichtwertüberschreitungen der TA Lärm und somit schädli
che Umwelteinwirkungen gerade nachts an benachtbarten Wohn
gebäuden nicht ausgeschlossen werden. Es wird deshalb empfoh
len Luftwärmepumpen so zu errichten, dass an den nächstgelege
nen Baugrenzen oder Wohngebäuden Beurteilungspegel nach der 
TA Lärm von 34 dB(A) nicht überschritten werden. Dies kann vor 
allem durch eine schalltechnisch günstige Aufstellung oder Schall
dämmung der Lüftungsaggregate erreicht werden. 

Die Versickerung des Niederschlagswassers ist auf Grund der Bo
denverhältnisse nicht möglich. Das Niederschlagswasser von den 
Grundstücken und öffentlichen Flächen wird über eine Rohrleitung 
zu einem südwestlich außerhalb des Geltungsbereiches liegenden 
Retentionsbecken geleitet und dort gespeichert. 

Zur Vermeidung einer Verunreinigung des Niederschlagswassers, 
das über eine neue Regenwasserkanalisation geleitet wird, ist aus 
rechtlichen Gründen, die außerhalb dieser Planung liegen, auf ent
sprechende Tätigkeiten (z.B. Autowäsche, andere Reinigungsarbei
ten, Be- und Entladungsarbeiten gefährlicher Stoffe etc.) vollstän-
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5.24 Brandschutz 

5.25 Ergänzende Hinweise 
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dig zu verzichten. 

Drainagen sind nur zulässig, wenn kein Grundwasser abgesenkt 
wird und der Ablauf der Drainage in ein oberirdisches Gewässer 
oder in den Regenwasserkanal einleitet. Andere Drainagen sind 
nicht zulässig. 

Für baukonstruktive Elemente sollte auf die Verwendung von Ober
flächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei verzichtet werden. 
Als Alternativen für Rinnen und Fallrohre stehen Chrom-Nickel
Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunststoffe oder entsprechende Be
schichtungen zur Verrügung. 

Die technischen Regelwerke DWAM 153 und A 117 sind zu beach
ten. 

Für die Zufahrten gelten die 11 Richtlinien über Flächen für die Feu
erwehr11 - Fassung Februar 2007 - (AIIMBI Nr. 15/2008). Für die 
Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk der 
DVGW Arbeitsblatt W 405. Als Hydranten sollten Überrlurhydranten 
DN l 00 vorgesehen werden. Die Abstände der Hydranten zueinan
der sollten l 00-200 m nicht überschreiten. 

Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürrgruben, Bohrungen). 

Gemäß Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist 
das Auftreten von Bodendenkmälern (z.B. auffällige Bodenverrär
bungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, 
Scherben, Knochen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutz
behörde (Landratsamt) oder dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege mitzuteilen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der 
Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unterneh
mer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der 
Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund 
eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Un
ternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen 
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Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Zu verständigen ist das Bayeri
sche Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, oder 
die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde. 

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öf
fentlichen/privaten Fläche zu installieren. Der Markt Sulzberg be
hält sich die Auswahl der hierrür geeigneten Standorte sowie evtl. 
errorderliche Vereinbarungen vor. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Ge
ruchs-Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflan
zenschutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorenge
räusche, Kuhglocken) zu rechnen. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0, 15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, 
unterschiedliche Grundstücksgrößen etc.) . Weder der Markt Sulz
berg noch die Planungsbüros übernehmen hierrür die Gewähr. 

Inhalt und redaktioneller Aufbau dieser Planung unterliegen den 
urheberrechtlichen Bestimmungen. Zuwiderhandeln wird privat
rechtl ich/sta ndesrechtl ich verrolgt. 

Markt Sulzberg · Bebauungsplan "Wohngebiet Ottacker Süd" und 
1. Änderung des Bebauungsplanes "Ottacker West" 

Textteil mit 73 Seiten, Fassung vom 01 .03.2012 
Planung unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen 



6 Satzung 

Auf Grund von§ l O des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl.1 S.1509), Art. 23 der Gemeinde
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998, zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 20.12.2011 (GVBI. S. 689), Art. 6 und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.12.2011 (GVBI. S. 689), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.01 .1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22 .04.1993 (BGBI. I S. 466) sowie 
der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl.11991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBI. I S.1509) hat der Marktgemeinderat des Marktes Sulzberg den Be
bauungsplan 11Wohngebiet Ottacker Süd 11 und die l. Änderung des Bebauungsplanes 11 0ttacker West" in öf-
fentlicher Sitzung am ...................... beschlossen. 

§ l Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 11Wohngebiet Ottacker Süd 11 und der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 11 0ttacker West11 ergibt sich aus deren zeichnerischen Teil vom 01.03.2012. 

§ 2 Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum 
Ausgleich im Sinne des§ l a Abs. 3 BauGB an anderer 
Stelle 

Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff wird eine Ausgleichsfläche/-maßnahme außerhalb 
des Geltungsbereiches dieser Planung zugeordnet. Diese Ausgleichsfläche befindet sich auf der FI.
Nr.1447/5 (Teilfläche) der Gemarkung Sulzberg. 

§ 3 Bestandteile der Satzung 

Der Bebauungsplan 11Wohngebiet Ottacker Süd 11 und die l . Änderung des Bebauungsplanes 11 0ttacker West" 
besteht aus dem Lageplan mit zeichnerischem und textlichem Teil vom 01.03.2012. Dem Bebauungsplan 
11Wohngebiet Ottacker Süd 11 und der 1. Änderung des Bebauungsplanes 11 0ttacker West" wird die Begrün
dung vom 01.03.2012 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein . 
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§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. l Nr. l BayBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf 
Grund von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplanes zuwider handelt. Zuwi
derhandeln kann mit Geldbußen bis zu 500.000,-€ (Fünfhunderttausend Euro) belegt werden. 

§5 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan 11Wohngebiet Ottacker Süd 11 und die l. Änderung des Bebauungsplanes 11 0ttacker West11 

treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gern.§ l O Abs. 3 BauGB). 

Sulzberg, den '[~ ~.J Ö~~ 
~~ 

(Bürgermeister Hartmann) 
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(Dienstsiegel) 

Markt Sulzberg · Bebauungsplan "Wohngebiet Ottacker Süd" und 
l. Änderung des Bebauungsplanes "Ottacker West" 

Textteil mit 73 Seiten, Fassung vom 01.03.201 2 
Planung unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen 



7 

7.1 

7.1. l 

7.1.l.l 

7.1.2 

7.1.2. l 

7.1.2.2 

7.1.2.3 

7.1.2.4 

7.2 

7.2. l 

7.2. l. l 

7.2.1.2 

Seite 27 

Allgemeine Angaben 

Zusammenfassung 

Begründung - Städtebaulicher Teil 

Eine Zusammenfassung befindet sich in dem Kapitel 11 Begründung - Umweltbericht" unter dem 
Punkt 11 Einleitung/Kurzdarstellung des lnhaltes 11

• 

Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

Der zu überplanende Bereich befindet sich südwestlich des Ortsteiles 11 0ttacker 11 des Marktes Sulz
berg . 

Der Planbereich liegt zwischen der nordöstlich bestehenden Ortsrand-Bebauung von 11 0ttacker 11 

sowie der südöstlich gelegenen Kreis-Straße OA3. Nach Süden und Westen bildet das Planungs
gebiet den neuen Ortsrand. Weiter südlich des überplanten Bereiches befindet sich eine landwirt
schaftliche Hofstelle. 

Im nordöstlichen Bereich der Planung grenzt der Geltungsbereich an den Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans 110ttacker West" an. Ein schmaler Streifen im östlichen Be
reich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 11 0ttacker West11 wird ebenfalls überplant. Hier 
befindet sich verkehrsbegleitendes Grün, an welches westlich Wohnbebauung, östlich die Kreis
Straße OA3 angrenzt. Die Überplanung eriolgt aus dem Grund, da die für eine aktive Lärm
schutzmaßnahme sowie den öffentlichen Fußweg eriorderlichen Flächen mit in den Geltungsbe
reich der Bebauungsplanes 1Wohngebiet Ottacker Süd 11 und die l. Änderung des Bebauungspla
nes 11 0ttacker West11 aufgenommen wurden. 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke: 40 (Teilfläche), 40/12, 
40/15, 44/2 (Teilfläche). 

Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

Die landschaftlichen Bezüge werden von den lller Vorbergen geprägt. 

Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. Im Plangebiet 
erhebt sich ein Höhenrücken glazialmorphologischen Ursprungs, der unter der Humusdecke aus 
Lockergestein (Kies, Sand und Schluff mit hohen Anteilen an Steinen, Blöcken und Findlingen) 
besteht. Dieser Höhenrücken soll im Zuge der Planung im Geltungsbereich abgetragen werden. 
Auf den nördlich angrenzenden Grundstücken mit den FI.-Nrn. 40/16 und 40/27 soll der Hügel 
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(vorerst) bestehen bleiben. 

7.2.1.3 Der Höhenrücken ist das prägnante topografische Element im überpla nten Bereich. Die übrigen 
Teile des Plangebietes, die vom Höhenrücken nicht tangiert werden, weisen ein leichtes Gefälle 
von Ost nach Südwest auf. Die Geländeneigung bewegt sich in einem Bereich um 3 %. Die An
schlüsse an die bereits bebauten Grundstücke im Norden sind nicht problematisch. Zur Kreisstraße 
OA 3 hin besteht eine markante Böschung mit einem Höhenversatz von ca . 3,50 m. 

7.2.2 Erfordernis der Planung 

7.2.2.1 Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung 
des Wohnbedarfs der überwiegend ortsansässigen Bevölkerung. Der Markt Sulzberg bestrebt, den 
Anfragen entsprechend ausreichend Wohnbauflächen vorzuhalten, um eine ausgewogene Bevöl
kerungszusammensetzung und stetige Bevölkerungsentwicklung im Gebiet des Marktes auch mit
tel- bis langfristig zu gewährleisten. Die vorliegende Planung soll in zwei Bauabschnitten umge
setzt werden. Der Gemeinde erwächst ein Erfordernis bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. 

7.2.3 übergeordnete Planungen, andere rechtliche Vorgaben 

7.2.3.l Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bay
ern 2006 (LEP) des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie maßgeblich: 
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- A 11 .1 Zur Sicherung der Lebenschancen künftiger Generationen soll Bayern in sei
ner Gesamtheit und in seinen Teilräumen dauerhaft umwelt-, wirtschafts
und sozialverträglich entwickelt werden. Gleichwertige und gesunde Lebens
und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen sollen geschaffen und erhalten 
werden. [ . .. ] 

- A 11.3/ Festlegung als Gebietskategorie 11 Stadt und Umlandbereich im ländlichen 
Strukturkarte Raum 11 

- A 14.2.2 Einrichtungen, die an oberzentrale Standorte gebunden sind, aber nicht zur 
Versorgung der Bevölkerung in den Verdichtungsräumen notwendig sind, 
sollen bevorzugt in den Kernstädten der Stadt- und Umlandbereiche im 
ländlichen Raum errichtet werden. 

- A 111 .3 Die Gemeinden sollen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
unter dem Gesichtspunkt einer möglichst geringen Flächen- und Ressourcen
inanspruchnahme optimieren. 

- A 113/ Struktur- Entwicklungsachse Kempten-Füssen; Entwicklungsachsen sollen insbesonde-
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karte 

- B VI l. l 

- B VI l .3 

- B VI l .5 

reim Hinblick auf die Siedlungsentwicklung, die Freiraumsicherung und den 
lnfrastrukturausbau zu einer geordneten und nachhaltigen raumstrukturellen 
Entwicklung [ . .. ] beitragen. 

Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen vorran
gig die vorhandenen Potenziale (Baulandreserven, Nachverdichtung, Brach
flächen und leerstehende Bausubstanz) in den Siedlungsgebieten genutzt 
und flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet wer
den. Die Zersiedelung der Landschaft soll verhindert werden. Neubauflächen 
sollen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen 
werden. 

In allen Gemeinden soll in der Regel eine organische Siedlungsentwicklung 
stattfinden. Abweichend hiervon ist eine überorganische Siedlungsentwick
lung in zentralen Orten [ ... ] sowie in geeigneten Gemeinden im Bereich 
von Entwicklungsachsen zulässig . [ . .. ] 

Besonders schützenswerte Landschaftsteile sollen grundsätzlich von einer 
Bebauung freigehalten werden. Dies gilt neben unter besonderem gesetzli
chen Schutz stehenden Gebieten für 

- besonders bedeutende oder weithin einsehbare Landschaftsteile wie 
landschaftsprägende Höhenrücken, Kuppen und Hanglagen und 

- Fluss- und Seeuferbereiche, die ökologisch oder für das Landschaftsbild 
wertvoll oder der Allgemeinheit für Erholungszwecke vorzubehalten sind . 

Eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsentwicklung soll ver
mieden werden. 

7.2.3.2 Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes (Region Allgäu, 16, in 
der Neufassung vom 10.01.2007 (Bekanntmachung vom 10. Januar 2007, RABI Schw. Nr. l 
200 7)) maßgeblich: 

- A 112.2 

- B 11. l 
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Das Alpengebiet, die lller- und Lechvorberge, das Westallgäu, der Bodensee
raum sowie das lller- und Wertachtal sollen in ihrer ökologischen Bedeutung 
und ihrer Erholungsqualität erhalten bleiben. 

Die natürlichen Grundlagen und die landschaftlichen Gegebenheiten sollen 
zur Erhaltung und Entwicklung der Region als Lebens- und Arbeitsraum für 
die dortige Bevölkerung und als bedeutender Erholungsraum gesichert wer
den. 
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- B V 2.3 Es soll darauf hingewirkt werden, dass die Region von der Errichtung über
wiegend eigengenutzter Freizeitwohngelegenheiten (Zweitwohnungen) frei
gehalten wird . 

7.2.3.3 Zu LEP B VI l. l (Z) (Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden)und RP 16 B V 1.5 
Abs. 2 (Z) (Eingrenzung des Flöchenbedaris): Dem Markt Sulzberg liegen zum Zeitpunkt der Auf
stellung des vorliegenden Bauleitplanveriahrens zahlreiche Anfragen nach Wohnbaugrundstücken 
vor. Die Anfragen können innerhalb bereits bestehender Bebauungspläne bzw. durch Nachver
dichtung oder Wiedernutzbarmachung leerstehender Bausubstanz nicht berücksichtigt werden. 
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Im Flächennutzungsplan des Marktes Sulzberg sind mehrere Wohnbauflächen (W) dargestellt. 
Insbesondere in den Ortsteilen 11Moosbach 11, 11 Öschle 11 und im Hauptort 11 Sulzberg 11 sind im Flä
chennutzungsplan noch unbebaute Wohnbauflächen (W) dargestellt. Diese sind teilweise mit ei
nem Bebauungsplan überplant und bereits bebaut. Die Flächen im Westen des Ortsteiles 11Moos
bach11 sind im Bebauungsplan 11Alpenblickstraße 11 (rechtsverbindlich mit Bekanntmachung vom 
22.01 .1998) gefasst, sie sind bereits komplett bebaut. Auch der Norden von 11 Sulzberg 11 ist im 
Bereich des Bebauungsplanes 11 Fellhornstraße 11 (rechtsverbindlich mit Bekanntmachung vom 
13.121998) beidseitig bebaut. Auch für den Bereich des südlichen Ortsrandes von 11 Sulzberg 11 ist 
ein Bebauungsplan vorhanden (11 Schellenbergstraße 11, rechtsverbindlich mit Bekanntmachung 
vom 15.07.2004), der Bereich ist ebenso komplett bebaut. 

Die Fläche im Süden von 11 Öschle 11 ist überwiegend in privater Hand und nicht veriügbar. Auch im 
Ort 11 Sulzberg 11 verhindern die Eigentumsverhältnisse im Bereich der Seniorenwohnanlage sowie 
im Bereich des Bebauungsplanes 11 Sulzberg West11 die mittelfristige Veriügbarkeit der Flächen. 
Von Seiten des Marktes Sulzberg kann auf diese im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen 
nicht zugegriffen werden. Die Flächen im Osten von 11Moosbach 11 befinden sich lediglich teilweise 
(FI.-Nr. 653/2, südwestlich der Feuerwehr) im Eigentum des Marktes. Die anderen Flächen (der 
westliche Bereich der dargestellten Wohnbaufläche) befinden sich in Privateigentum, auf diese 
hat der Markt keinen Zugriff. Bei Überplanung der markteigenen Flächen wird die Entwicklung 
einer spornartigen Siedlungsstruktur befürchtet, die sich auf die Gesamtentwicklung des Ortsteils 
11Moosbach 11 nachteilig auswirken würde. Ziel der Marktgemeinde ist es daher, diese Gesamtfläche 
konzeptionell umzusetzen und zu gestalten. Da diesem Ziel derzeit die Eigentumsverhältnisse 
entgegenstehen, wird von einer Entwicklung dieser Wohnbaufläche momentan abgesehen. 

Im Rahmen des Aufstellungsveriahrens des Flächennutzungsplanes eriolgte eine dezidierte Ausei
nandersetzung mit den marktgemeindlichen Entwicklungsvorstellungen. Diese sehen eine Vertei
lung der geplanten Wohnbauflächen im Hauptort 11 Sulzberg 11 sowie in den Ortsteilen 11Moosbach 11 

und 11 Öschle 11 vor, um diese Ortsteile gezielt weiterzuentwickeln. An dieser räumlichen Verteilung 
soll in jedem Fall festgehalten werden, da die Situierung dieser Flächen aus planerischer Sicht 
sinnvoll erscheint. Gerade der Hauptort 11 Sulzberg 11 soll verdichtet und somit gestärkt werden, 
auch vor dem Hintergrund der vorhandenen und auszulastenden Infrastruktur. Des Weiteren ste-
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7.2.3.4 

7.2.3.5 
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hen die ehemaligen eigenständigen Gemeinden 110ttacker11 (bis 1972 eigenständig) und 11Moos
bach (bis 1978 eigenständig) im Fokus der gesamtgemeindichen Entwicklungsvorstellung, da in 
erster Linie das historische Gewicht dieser Orte gewürdigt werden soll. Darüber hinaus entspricht 
es den gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen, auch kleinere Ortsteile wie 11 Öschle 11 zu stärken 
und maßvoll weiterzuentwickeln, insbesondere um dem Wohnraumbedarf der ortsansässigen Be
völkerung gerecht zu werden. Der Markt Sulzberg rechnet mit dem mittelfristigen Bedarf der dar
gestellten Wohnbauflächen, eine Reduktion der Flächen wird daher nicht vorgenommen. 

Der Markt Sulzberg bemüht sich nach Kräften, die den gemeindlichen Zielvorstellungen entspre
chenden und damit im Flächennutzungsplan dargestellen Flächen umzusetzen. Soweit die Flä
chenverfügbarkeit gegeben war, wurden diese Flächen bereits mit Bebauungsplänen überplant. 
In den o.g. Bereichen im Hauptort 11 Sulzberg 11 sowie in den Ortsteilen 11Moosbach 11 und 11 Öschle11 

ist die Flächenverfügbarkeit nicht gegeben. Vor diesem Hintergrund besteht für den Markt Sulz
berg das Erfordernis, sich nach weiteren Flächen, die einer Bebauung zugeführt werden können, 
umzusehen. 

Die Flächen im Südwesten von 11 0ttacker11 sind für eine Überplanung verfügbar. Die Fläche ist im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, grenzt aber un
mittelbar an eine dargestellte und bereits bebaute Wohnbaufläche (W) an. Die Dimensionierung 
erscheint auf Grund der Vielzahl von Anfragen nach Wohnbaugrundstücken angemessen, zumal 
in den anderen Ortsteilen momentan eben keine weitere Entwicklung möglich ist. Des Weiteren 
soll das Baugebiet in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden. Daher soll die Entwicklung des 
Ortsteiles 110ttacker11 als erste Fläche mittels des vorliegenden Bebauungsplanes zusätzlich zu den 
drei o.g., im Flächennutzungsplan bereits dargestellten, Wohnbauflächen realisiert werden. Für 
den Markt ist es somit notwendig, zusätzliche Bauflächen auszuweisen und auf diesen durch die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes Baurecht zu schaffen, um den Anfragen nach Wohnbau
grundstücken nachkommen zu können. 

Der im Plangebiet liegende Teil des etwa 5,00 m hohen Höhenrückens wird für die bessere Aus
nutzung des Plangebietes als Wohngebiet abgetragen. Durch die Beseitigung des Höhenrückens 
und die Errichtung der Wohngebäude erfährt das Landschaftsbild eine Beeinträchtigung. Der zu
künftige Ortsrand wird sich nach Südwesten ausdehnen. Der ursprüngliche Charakter des Weilers 
Ottacker wurde jedoch bereits durch das nördlich angrenzende Wohngebiete nachhaltig verändert. 
Zudem ist das Baugebiet an die bestehende Siedlung angebunden und exponierte Lagen werden 
nicht bebaut. Daher kann der Bebauung des Gebietes auch von Seiten des Landratsamtes Ober
allgäu, Sachgebiet Ortsplanung, zugestimmt werden. 

Der überplante Bereich grenzt laut Regionalplan Allgäu unmittelbar an das landschaftliche Vor
behaltsgebiet11lllerschlucht nördlich Kempten (Allgäu) und lllertal zwischen Kempten (Allgäu) und 
Oberstdorf11 (Nr. 9) sowie an das landschaftliche Vorbehaltsgebiet 11 Rottachberg und Umgebung 
des Rottachsees 11 (Nr. 15). Die Grenzen der Vorbehaltsgebiete verlaufen um den Ortsteil 110tt
acker11 sowie den neu überplanten Bereich. Die Vorbehaltsgebiete werden von der Planung noch 
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nicht berührt. 

Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 
Landesentwicklungsprogramms Bayern 2006 (LEP) sowie des Regionalplans Region Allgäu. 

Der Markt Sulzberg verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan (rechtsgültig mit Be
kanntmachung der Genehmigung vom 15.12.2000). Die überplanten Flächen werden hierin als 
Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Der in den Flächennutzungsplan integrierte Land
schaftsplan stellt in einem Teilbereich der überplanten Flächen Streuobst dar. Da die im Bebau
ungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebiets-Einstufung_en mit den Darstellungen des gülti
gen Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, ist eine Anderung des Flächennutzungsplanes 
erforderlich. Diese erfolgt im so genannten Parallelverfahren (gern.§ 8 Abs. 3 BauGB). 

Denkmäler im Sinne des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG): siehe Punkt 11 Schutz
gut Kulturgüter 11 des Umweltberichtes. 

Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert. 

Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung 

Zu einem sehr frühen Planungsstand wurden verschiedene Alternativ-Standorte besprochen und 
verworfen. Das Plangebiet Ottacker erscheint auf Grund der folgenden Kriterien für eine Bebau
ung geeignet: Der überplante Bereich grenzt nördlich an bereits bebautes Gebiet an. Daher ist der 
Standort durch die benachbarte Siedlungs-Struktur geprägt und eignet sich für eine bauliche Nut
zung. Eine verkehrliche Anbindung an die bestehende Siedlungseinheit ist über die Erschlie
ßungs-Straße 110ttacker 11 sowie die Kreis-Straße OA3 gegeben. 

Die Umsetzung der Planung soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Für den ersten Bauabschnitt 
sind ca . 14 Grundstücke direkt an die bestehende Bebauung von 11 0ttacker 11 sowie an die Kreis
Straße OA 3 angrenzend vorgesehen. Die weitere Planung im Westen und Nordwesten soll in ei
nem zweiten Bauabschnitt mit etwa neun Grundstücken fortgesetzt werden. 

Im Rahmen eines Behördenunterrichtungs-Termines gemäß §4 Abs. l BauGB wurde insbesonde
re auf die Aspekte des Immissions-Schutzes sowie des Tiefbaus in Verbindung mit der an das Pla
nungsgebiet grenzenden Kreis-Straße OA3 hingewiesen. 

Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, im Ortsteil 11 0ttacker 11 Wohnraum zu schaffen und 
gleichzeitig den Ortsrand von 11 0ttacker 11 zu gestalten. 

Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zur vorhandenen Siedlungs
Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, 
bei möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen preisgünstigen Wohnraum für die ortsansässige 
Bevölkerung zu schaffen ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Situation 
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wesentlich zu beeinträchtigen. 

Bei der Berücksichtigung der unterschiedlichen Belange wird auf einen abwägungsfehlerfreien ln
teressens-Ausgleich geachtet. Die Planung basiert daher auf dem Gedanken, die Verwertbarkeit 
der einzelnen Grundstücke nach Möglichkeit ausgewogen zu gestalten. 

Des Weiteren soll für die Umsetzung der Planung erreicht werden, dass unterschiedliche Baufor
men verwirklicht werden können. Auf diese Weise soll ein flexibles und bedarfsgerechtes Pla
nungs-Instrument geschaffen werden. 

Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. l BauGB 
(

11qualifizierter Bebauungsplan 11
). Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorha

ben in dem überplanten Bereich abschließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der ent
sprechenden Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens 
(entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung 
Genehmigungsfreistellung gern. Art. 58 BayBO). 

Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundla
gen ab. 

Vorentwurfs-Alternativen 

Im Rahmen der Vorentwurfs-Planung wurden zu einem sehr frühen Zeitpunkt drei unterschiedli
che Vorentwurfs-Alternativen erarbeitet. Aus der Kombination dieser ersten Vorentwürfe wurde ei
ne Vorentwurfsalternative entwickelt. 

Diese Vorentwurfs-Alternative sieht eine ringförmige Erschließung des Baugebietes vor. Ange
schlossen ist diese Ringstraße an die Straße 11 0ttacker11 des angrenzenden Baugebietes sowie an 
die Kreis-Straße OA3. An geeigneten Stellen im nordwestlichen Plangebiet sind Auslässe vorge
sehen. Im Vorentwurf sind ausschließlich Einzelhäuser vorgesehen. Diese gruppieren sich locker 
um die vorgesehene Erschließungsstraße. 

Der Marktgemeinderat hat dieser Alternative mit geringfügigen Modifikationen zugestimmt. 

Räumlich-strukturelles Konzept 

Das räumlich-strukturelle Konzept zielt darauf ab, die vorhandene Bebauung durch eine ringför
mige Struktur zu ergänzen und abzurunden. 

Für die Anordnung und Ausrichtung der Gebäude innerhalb der Grundstücke werden die sich aus 
den genannten Verkehrs-Achsen ergebenden Richtungs-Systeme angeboten. Diese Bezugnahme 
ist bereits zum augenblicklichen Zeitpunkt bei den bestehenden Gebäuden zu beobachten. Da
durch entsteht innerhalb des Quartiers ausreichend Potenzial für spannungsreiche Anordnungen 

Markt Sulzberg · Bebauungsplan "Wohngebiet Ottacker Süd" und 
l . Änderung des Bebauungsplanes "Ottacker West" 

Textteil mit 73 Seiten, Fassung vom 01 .03 .2012 
Planung unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen 



7.2.6.3 

7.2.7 

7.2.7. l 

7.2.7.2 

Seite 34 

und Richtungs-Strukturen. Gleichzeitig findet der Bereich Einbindung in den übergreifenden städ
tebaulich-strukturellen Rahmen. 

Auf die Umsetzbarkeit von alternativen Formen der Energiegewinnung wird geachtet. Die Ausrich
tung der Gebäude in Ost-West-Richtung ist bei der überwiegenden Zahl der Grundstücke möglich. 
Eine exakte bzw. verbindliche Ausrichtung aller Gebäude in Ost-West-Richtung ist jedoch aus 
städtebaulichen Gründen nicht sinnvoll. 

Planungsrechtliche Vorschriften 

Für den Bereich des Bebauungsplanes ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Als 
Festsetzungs-Alternative zum allgemeinen Wohngebiet (WA) wäre auch ein reines Wohngebiet 
(WR) möglich. Es ist jedoch aus städtebaulichen Gründen sinnvoll, eine verträgliche Nutzungsmi
schung, wie sie die Baunutzungsverordnung für das allgemeine Wohngebiet (WA) zulässt, anzu
streben. 

Auf der Grundlage des§ l der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen: 

- Im allgemeinen Wohngebiet soll die Reduzierung von der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetrieben auf eine 
ausnahmsweise Zulässigkeit Fehlentwicklungen vermeiden. Der gesamte Planbereich ist auf 
Grund seiner Erschließungs-Situation und Grundstücks-Bemessung nur bedingt geeignet, sol
che Betriebe aufzunehmen. Zudem sind die damit u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf 
Grund der Kleinräumigkeit des geplanten Wohngebietes teilweise nur schwer lösbar. Eine 
gleichzeitige Einschränkung der Nutzungen nach §4 Abs. 2 Nr. 3 (Anlagen für kirchliche, kul
turelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) auf eine ausnahmsweise Zulässigkeit 
wird jedoch nicht vorgenommen. Die zuletzt genannten Nutzungen sind innerhalb des Berei
ches möglich. Durch eine Einschränkung bestünde darüber hinaus die Gefahr, den Gebiets
Charakter vom Grundsatz her zu unterlaufen. 

- Grundsätzlichen Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen gern. § 4 Abs. 3 
Nrn. 3-5 BauGB. Die genannten Nutzungen sind nicht geeignet, innerhalb der überplanten 
Flächen aufgenommen zu werden. Unlösbare Nutzungskonflikte sowie die Unmöglichkeit der 
Integration in die kleinräumige städtebauliche Gesamtsituation sind die Gründe hierfür. 

- Ebenso grundsätzlich ausgeschlossen werden fernmeldetechnische Hauptanlagen gern. § 4 
Abs. 3 Nr. 2 BauGB (z.B. Mobilfunkmasten) sowie Nebenanlagen dieser Art. Der Ausschluss 
dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vorsorgegedanken Rechnung zu tragen. Genaue Aus
wirkungen auf die Gesundheit des Menschen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch 
nicht bekannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig soll vermieden werden, dass durch das Erschei
nungsbild der Anlagen eine negative optische Wirkung auf das Wohngebiet entstehen könnte. 
Die Bewohner könnten durch die Anlagen nachhaltig in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt 
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werden, auch dann, wenn keine unmittelbare strahlentechnische Beeinträchtigung gegeben 
wäre. Dem Gedanken einer flächendeckenden Versorgung mit Mobilfunkanlagen im Gemein
degebiet, speziell im Siedlungsbereich des Ortsteils 110ttacker11

, kann auch ohne eine detail
lierte Untersuchung der funktechnischen Zusammenhänge entsprochen werden. Dies ist insbe
sondere dadurch gewährleistet, dass innerhalb des Ortsteils auch in vertretbarer Nähe zum 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Baugebiete vorhanden oder festgesetzt sind, in de
nen solche Anlagen generell zulässig sind und in denen keine Einschränkungen ihrer Zuläs
sigkeit gelten oder geplant sind . 

7.2.7.3 Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf das in der Bau
nutzungsverordnung(§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. l BauGB (11qualifizierter Bebauungs
plan'l Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissver
ständlich sind. 
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- Auf die Festsetzung einer Geschoßflächenzahl wird verzichtet. 

- Die Festsetzung von Grundflächenzahlen im Plangebiet ergibt einen möglichst großen Spiel-
raum bei der Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschiedlichen Ge
bäudetypen bzw. -anordnungen. Die festgesetzten Werte zwischen 0, 17 und 0,34 befinden 
sich im Rahmen der im§ 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen 
für allgemeine Wohngebiete. Sie stellen eine für die ländliche Umgebung angepasste Festset
zung dar und orientieren sich an der nördlich angrenzenden Bebauung. Des Weiteren berück
sichtigen sie die Erfordernisse eines stärkeren Befestigungsaufwandes zur Nutzung der nach 
Westen hin abfallenden Flächen. Eine weitere Verdichtung in dieser Lage und an diesem 
Standort wäre städtebaulich nicht angemessen. 

- Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zu
fahrten etc. zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, den ruhenden Ver
kehr aus den öffentlichen Bereichen fern zu halten. Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 
Abs. 4) vorgesehene Überschreitungs-Möglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der geplan
ten Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen Garagen und/oder Stellplätze ist in 
der Regel das Überschreitungs-Potenzial ausgeschöpft. Zu berücksichtigen bleiben alle ande
ren Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, Schuppen, Gewächshäu
schen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen unterirdische Anlagen . Eine 
beliebige Ausdehnung der Überschreitungs-Möglichkeit für alle in § 19 BauNVO genannten 
Anlagen auf den im Plan festgesetzten Wert würde u.U . zu Fehlentwicklungen führen, da 
dann z.B. Grenzgaragen in einem nicht vertretbaren Maße zulässig wären. Die getroffene Re
gelung sieht eine differenzierte Überschreitungsmöglichkeit vor. Für die in § 19 Abs. 4 Satz l 
BauNVO genannten Anlagen besteht auf Grund von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO eine Über
schreitungsmöglichkeit von 50 % der zulässigen Grundfläche. Für die in den abweichenden 
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Bestimmungen dieser Planung genannten Anlagen besteht eine weiter gehende Überschrei
tungsmöglichkeit. Die Kappungs-Grenzen für die einzelnen Nebenanlagen-Typen sind daher 
unterschiedlich. Eine solche Differenzierung wird zwar in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO nicht 
ausdrücklich erwähnt, sie ist jedoch auf Grund der Ausführungen in den einschlägigen Kom
mentierungen als zulässig anzusehen (vgl. Fickert/Fieseler zu§ 19 Rn 23) . 

- Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße in Kombination mit den Gebäudehöhen ist sinnvoll, 
um eine homogene Art der Bebauung und Ausnutzung der Baukörper vorzugeben. 

- Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wandhöhen schafft einen verbindlichen Rahmen 
zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik schließt 
Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvollziehbar 
und damit kontrollierbar. Die Höhe des natürlichen Geländes ist durch die eingearbeiteten 
Höhenlinien rechtlich eindeutig bestimmt. 

Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch ent
steht ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der 
Anreiz verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des 
Erdgeschoß-Fußbodens zu wählen. Durch die o.g. Fixierung auf Wand- und Firsthöhen bleiben 
Fehlentwicklungen ausgeschlossen. 

Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der stark peripheren Lage des Baugebietes im Gemeindege
biet sowie des dörflichen Charakters von 11 0ttacker 11 wäre bei einer zu starken Bewohnerdichte mit 
einer Fehlentwicklung zu rechnen. Die vorgenommenen Einschränkungen der Anzahl der Woh
nungen sollen darüber hinaus verhindern, dass es zu einer zu starken Versiegelung der Freiflä
chen in dem gesamten Bereich kommt (Terrassen, Stellplätze, Zufahrten). Die Festsetzung der 
maximalen Zahl der Wohnungen verhindert darüber hinaus das Entstehen von überwiegend frei
zeitgenutzten Zweitwohnungen (Ferienwohnungen). 

Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzelhaus (Typen l und 2) bzw. als Einzel- oder Dop
pelhaus (Typ 3) umgesetzt werden. Die Eignung zur Bebauung als Einzel- oder Doppelhaus sollte 
für jedes Grundstück unabhängig von der jeweils festgesetzten Bauweise von den Interessenten 
geprüft werden. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögli
che Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch 
entsteht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben bedingten Grund
stücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der Vergabe der 
Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Nebengebäude (z.B. Garagen) sind auch inner
halb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Durch die überbaubaren 
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Grundstücksflächen wird der Abstand zu den qualifizierten Straßen (Kreis-Straße OA3) verbind
lich geregelt, so dass mögliche Gefahrenpotenziale ausgeschlossen bleiben. Unterstützt wird dies 
zudem durch die Festsetzung von Flächen, innerhalb derer keine baulichen Anlagen und Einrich
tungen zulässig sind, sowie die Festsetzung von Sichtflächen für den fließenden Verkehr entlang 
der Kreis-Straße OA3. 

Nebenanlagen (außer Garagen) sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
(Baugrenzen) zulässig . 

Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen 
Gründen. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden da
durch für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichten
den) Anlagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

Infrastruktur 

Eine Trafostation ist nicht erforderlich. 

Die unterirdische 20-kV-Leitung der Allgäuer Überlandwerke im Norden des Plangebietes wird an 
die neue Parzellierung und Gestaltung der Verkehrsflächen angepasst und entsprechend verlegt. 
Auch der Hausanschluss der südlich gelegenen Hofstelle wird im Zuge der Planung verlegt wer
den. 

Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Ortsteil 
11 Ottacker 11 sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden. 

Ein Leitungsrecht wurde zu Gunsten des neu zu verlegenden Regenwasserrkanals im Westen 
Pla ngebietes festgesetzt. 

Die durch das Gebiet verlaufenden Regenwasserkanäle werden verlegt. 

Die Verlegung der neu geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen und -kanäle erfolgt im Bereich 
der öffentlichen Verkehrsflächen. 

Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

Im Zuge der Ausführung der Planung soll das Ortsschild nach Süden an den zukünftigen Ortsrand 
verlegt werden. Die Verlegung des Ortsschildes kann nicht im Zuge der Bauleitplanung stattfin
den, sondern hat durch die Verkehrsbehörde des Landratsamtes Oberallgäu zu erfolgen. 

Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in die Kreis-Straße OA3 hervorragend an 
das Verkehrsnetz angebunden. Dadurch sind weitere Anbindungen gegeben. 

Im Einmündungsbereich in die Kreis-Straße OA3 ist die Verkehrs-Sicherheit durch Festsetzung 
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von Sichtflächen gewährleistet. Des Weiteren sind im Einmündungsbereich zur Kreis-Straße maß
volle Ausrundungen vorgesehen. Diese Maßnahmen dienen der besseren Befahrbarkeit mit grö
ßeren Fahrzeugen und Einsatzfahrzeugen (z.B. dreiachsige Feuerwehrfahrzeuge). 

7.2.9.4 Die innere Erschließung des Baugebietes erfolgt über eine ringförmige Erschließungsstraße. Die 
Regelquerschnitte der Wege, der Sichtflächen sowie die Bemessung der Wendemöglichkeiten und 
der Ausrundungen im Bereich der Einmündungen sind entsprechend der einschlägigen Richtlinien 
entworfen. Dadurch ist die problemlose Benutzung durch dreiachsige Lkw (Einsatzfahrzeuge) si
chergestellt. Der an den maßgeblichen Stellen vorgesehene Regelquerschnitt von 5,50 m ist für 
einen Begegnungsfall von einem Lkw und einem Pkw bei verlangsamter Geschwindigkeit ausge
legt. Eine Ausweisung als verkehrsberuhigte Zone ist nicht vorgesehen. Im nordwestlichen Bereich 
sind Auslässe zum Wegräumen von Schnee vorgesehen. 

7.2.9.5 Der erforderliche Mindestabstand der möglichen Gebäude zur Kreis-Straße 0A3 auf Grund des 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (Art. 23 BayStrWG) von 15,00 m ist gewahrt. 

7.2. l O Gebäudetypen 

7.2. l 0.1 Durch die verschiedenen Gebäudetypen wird eine Anpassung bezüglich der einzelnen Kenngrößen 
(z.B. Grundfläche und Höhe) an die jeweilige städtebauliche Situation wie folgt erreicht: 
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- Typ l ist für den größten Teil des Plangebietes vorgesehen. Die Grundflächenzahl (GRZ) ist auf 
0,34 beschränkt. Er kann als Einzelhaus mit bis zu 2 Wohnungen umgesetzt werden. Dadurch 
soll eine gewisse Einschränkung der Gebäudekubaturen erreicht und ein weicher Übergang zur 
freien Landschaft geschaffen werden. 

- Typ 2 ist für ein Grundstück im südlichen Bereich entlang der Kreis-Straße OA 3 vorgesehen. Er 
kann als Einzelhaus mit bis zu 2 Wohnungen genutzt werden. Die Grundflächenzahl ist mit 
0,2 5 festgesetzt. 

- Typ 3 ist für zwei Grundstücke entlang der Kreis-Straße OA 3 vorgesehen. Die Grundflächen
zahl für diesen Typ beträgt 0, 17 und kann in Anbetracht der Größe sowie des Zuschnittes der 
geplanten Grundstücke als Einzel- oder Doppelhaus mit zwei Wohnungen pro Einzelhaus bzw. 
pro Doppelhaushälfte umgesetzt werden. Die Eignung als Doppelhaus sollte in jedem Fall in
dividuell geprüft werden. 
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8 Begründung - Umweltbericht (§ 2 Abs. 4 und § 2a 
Satz 2 Nr. 2 BauGB und Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB) sowie Abarbeitung der Eingriffsrege
lung des§ 1 a BauGB, Konzept zur Grünordnung 

8.1 Einleitung (Nr. l Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie§ 2a Bau GB) 

8.1. l Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes 11 Wohnge
biet Ottacker Süd 11 (Nr. l a Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

8.1.l.l Durch den Bebauungsplan wird ein allgemeines Wohngebiet südlich des Ortsteiles Ottacker aus
gewiesen. 

8.1.l.2 

8.1.1.3 

8.1 .l.4 

8.1.l.5 

8.1.l.6 

8.1.1.7 

8.1. l.8 
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Das Plangebiet befindet sich zwischen der bestehenden Ortsrand-Bebauung von 110ttacker11 im 
Nordosten sowie der südöstlich gelegenen Kreis-Straße OA3. Nach Südwesten bildet das Pla
nungsgebiet den neuen Ortsrand . Südlich des überplanten Bereiches befindet sich eine ehemalige 
landwirtschaftliche Hofstelle. 

Zu einer sehr frühen Phase der Entwicklung der Planung wurden unterschiedliche Alternativ
Standorte für die Ausweisung von Wohngebieten innerhalb des Gemeindegebietes diskutiert und 
abgewogen. Der überplante Bereich ist durch die benachbarte Siedlungs-Struktur geprägt und 
eignet sich für eine bauliche Nutzung. Eine Anbindung an die bestehende Siedlungseinheit ist 
über die Erschließungs-Straße 11 Ottacker11 sowie die Kreis-Straße OA 3 gegeben. 

Der Markt Sulzberg verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan (rechtsgültig mit Be
kanntmachung der Genehmigung vom 15.12.2000). Die überplanten Flächen werden hierin als 
Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 
und Gebiets-Einstufungen mit den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes nicht über
einstimmen, ist eine Anderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. Diese erfolgt im so ge
nannten Parallelverfahren (gern.§ 8 Abs. 3 BauGB). 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung 
des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung . Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in 
der Gemeindeverwaltung konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken registriert. 

Für den Bebauungsplan 11Wohngebiet Ottacker Süd 11 ist eine Umweltprüfung gern. § 2 Abs. 4 
BauGB durchzuführen sowie ein Umweltbericht gern. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zu erstellen. 

Der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich von 5.663 m2 erfolgt vollständig auf einer exter
nen Fläche der Gemarkung Sulzberg (FI.-Nr.1447/5 (Teilfläche)). 

Der Bedarf an Grund und Boden (Geltungsbereich) beträgt insgesamt 1,96 ha, davon sind 
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1,47 ha allgemeines Wohngebiet, 0,44 ha Verkehrsflächen und 0,07 ha Grünflächen. 

8.1.2 Ziele des Umweltschutzes aus anderen Planungen (Nr. l b Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie 
§ 2a BauGB) 

8.1.2. l Schutzgebiete für Natur und Landschaft: 

Etwa 10 m östlich der in diesem Bereich im Plangebiet liegenden Kreis-Straße OA 3 befindet sich 
ein kartiertes Biotop (11Gehölzsaum an einem Quellbach südlich von Ottacker 11

, Nr. 8328-0261-
00 l, siehe Pla nzeichnung) . 

8.1.2.2 Landschaftsplan (in den Flächennutzungsplan integriert, rechtsgültig mit Bekanntmachung der 
Genehmigung vom 15.12.2000): 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Sulzberg stellt in einem Teilbereich der überplanten Flächen 
Streuobst dar. 

8.1.2.3 Wasserschutzgebiete: 

Wasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

8.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf der Grundlage der Umwelt
prüfung nach § 2 Abs. 4 Satz l BauGB (Nr. 2 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

8.2. l Bestandsaufnahme sowie Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durch
führung der Planung und bei Nicht-Durchführung der Planung (Nr. 2a und 2b Anlage 
zu § 2 Abs. 4 und § 2a Bau GB) 

8.2.l .l Schutzgut Arten und Lebensräume (Tiere und Pflanzen;§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 
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Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Naturnähe, Empfindlichkeit und der Vernet
zungsgrad der betrachteten Lebensräume sowie das Vorkommen geschützter oder gefährdeter Ar
ten bzw. Biotope. 

- Bestandsaufnahme: Das Plangebiet ist unbebaut und wird momentan-ebenso wie die um
liegenden Flächen im Nordwesten und Westen-als Grünland intensiv bewirtschaftet. Im 
zentralen Bereich befindet sich ein etwa 5 m hoher Wiesenhügel. Im südwestlichen Bereich 
verläuft ein Feldweg, an dem einzelne jüngere Laubbäume stehen (v.a. Birken) . Im Süden 
grenzt ein ehemaliges landwirtschaftliches Gehöft mit einzelnen älteren Bäumen (überwie
gend Koniferen) an das Plangebiet an, im Osten verläuft die Kreis-Straße OA 3. Im Norden 
bzw. Nordosten grenzt die Wohnbebauung des bestehenden südlichen Ortsrandes von Ott
acker an, die zum Plangebiet hin teils durch Bäume und (Zier-) Sträucher eingegrünt ist. Öst
lich der KrOA3 befindet sich in einem bis zu 5 m tiefen Einschnitt ein häufig trocken fallender 
Quellbach. Der an den Hängen stockende Gehölzsaum (kartiertes Biotop) ist vor allem von 
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Esche, Traubenkirsche, Rotbuche, Fichte, Hasel und Heckenkirsche geprägt. Da es im Bereich 
des Plangebietes keinerlei Hinweise auf besondere Artenvorkommen gibt, wurde im Plange
biet keine detaillierte botanische oder faunistische Bestandsaufnahme durchgeführt. Besonde
re Artenvorkommen (Arten der 11 Roten Liste 11

, gesetzlich geschützte Arten, lokal oder regional 
bedeutsame Arten) sind nicht bekannt und nutzungsbedingt sowie in Folge spärlich vorhan
dener gliedernder natürlicher Strukturen nicht zu erwarten. Das Plangebiet ist daher aus na
turschutzfachlicher Sicht insgesamt von geringer bis mittlerer Bedeutung. 

- Prognose bei Durchführung: Der Lebensraum der im Bereich des lntensivgrünlandes vorkom
menden Tiere und Pflanzen geht durch die Bebauung und die damit einhergehende Versiege
lung verloren. Die Bäume entlang des Feldweges können voraussichtlich nicht erhalten wer
den. Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung (Durchgrünung der Be
bauung, Pflanzungen in dem Baugebiet) kann das Ausmaß des Lebensraum-Verlustes redu
ziert werden. Im Straßenraum ist die Pflanzung von 6 Bäumen vorgesehen. Die im Bereich 
dieser Bäume liegenden Straßenbegleitgrünflächen sind als Mager- bzw. Trockenstandorte 
auszubilden, um Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schaffen, welche auf magere Standor
te angewiesen sind oder durch solche begünstigt werden. An der neuen Zufahrtsstraße im 
südlichen Plangebiet werden öffentliche Grünflächen festgesetzt, welche durch weitere Ge
hölzpflanzungen als potenzieller Lebensraum aufgewertet werden. Auf den privaten Bau
grundstücken sind eine Mindestzahl von Bäumen und im Übergang zur freien Landschaft he
ckenartige Strauch-Gruppen zu pflanzen, um einerseits die Durchgrünung des Baugebietes zu 
gewährleisten und andererseits die an die Landschaft angrenzenden Bereiche einzugrünen. 
Für die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sind standortgerechte heimische Gehölze zu 
verwenden, damit der Lebensraum vor allem von Kleinlebewesen erhalten und verbessert 
wird. Einheimische Pflanzen sind die Grundlage aller Nahrungsketten. Um Zerschneidungsef
fekte oder die Isolation einzelner Populationen von Kleinlebewesen zu verhindern, sind Ein
friedungen und Stützkonstruktionen in einer für Kleinlebewesen durchlässigen Weise zu ges
talten. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Zäune zum Gelände hin einen Abstand von 
mind. 0, 15 m aufweisen sollten. 

Auslösender Wirkfaktor 

baubedingt 

Auswirkung auf das Schutzgut Wertung ( + pos./ 
- neg ./ 0 neutra 1) 

Baustellenverkehr, Betrieb von Baumaschi- Belastung durch Lärm und Erschütterungen, 
nen Staub- und u.U. auch Schadstoffemissionen 

Baustelleneinrichtungen, Bodenablagerun- Verlust von lntensivgrünland, Rodung weniger 
gen, Baustraßen Gehölze 

anlagenbedingt 

Errichtung der Gebäude und Verkehrsflä
chen 

Verlust von Lebensräumen 
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Pflanzungen im Straßenraum, auf der öf- Schaffung von Ersatzlebensräumen + 
fentlichen Grünfläche und auf den privaten 
Baugrundstücken 

betriebsbedingt 

Anliegerverkehr, Wohnnutzung (z.B. Frei- u.U. Beeinträchtigung scheuer Tiere 
zeitlärm) 

Lichtemissionen Beeinträchtigung nachtaktiver Insekten 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Das intensiv genutzte Grünland bleibt erhalten. 

8.2.1.2 Schutzgut Boden und Geologie(§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 
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Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Funktionen des Bodens als Standort für Kultur
pflanzen und für natürliche Vegetation, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie als Filter 
und Puffer für Schadstoffe. Auch die Empfindlichkeit des Bodens, der Natürlichkeitsgrad des Bo
denprofils und der geologischen Verhältnisse sowie eventuell vorhandene Altlasten werden als 
Beurteilungskriterien herangezogen. Darüber hinaus wird die Eignung der Flächen für eine Be
bauung bewertet. 

- Bestandsaufnahme: Geologisch gesehen gehört das Gebiet zu den Allgäuer Molasse
Vorbergen, in denen die geologischen Verhältnisse kleinräumig stark variieren. Laut dem Un
tersuchungsbericht Nr. l 00401 der ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH 
vom 28.04.2010 handelt es sich bei dem im Plangebiet verlaufenden, etwa 5 m hohen Hö
henrücken um eine eiszeitliche Randmoräne. Unter einer 10-20 cm mächtigen Humusauflage 
wurde Lockergestein festgestellt. Es handelt sich dabei um ein Gemisch aus Kies, Sand und 
Schluff mit hohen Anteilen an Steinen, Blöcken und Findlingen. Im nördlichen Bereich des 
Suchschlitzes wurde ab ca. 1,5 m unter GOK Fels angetroffen (Sandstein). Die umliegenden 
Bereiche sind Teil einer ungegliederten, schluffreichen Fernmoräne. In einem kleinen Teilbe
reich an der Kr OA 3 stehen Bachschwemmkegel an. Das Plangebiet stellt im Moment einen 
landwirtschaftlichen Ertragsstandort dar (Grünland). Es handelt sich um unversiegelte Flä
chen, die anthropogen überprägt sind (Einsaat, Befahrung mit Mähfahrzeugen). Die Durchläs
sigkeit der anstehenden Böden für Niederschlagswasser ist auf Grund bindiger Deckschichten 
gering, so dass die Funktion der Böden als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt und für die 
Grundwasserneubildungsrate von eher untergeordneter Bedeutung ist. Die Flächen sind aus 
geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Der überwiegende Teil des Höhenrückens 
kann durch Baggerarbeit abgetragen werden. In den Bereichen des Felsvorkommens kann 
Meiseleinsatz erforderlich werden. Darüber hinaus muss auch in den umliegenden Bereichen 
mit landschaftstypischen und ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaß
nahmen gerechnet werden . 
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- Prognose bei Durchführung: Die landwirtschaftlichen Ertragsflächen gehen verloren. Während 
der Bauzeit wird ein großer Teil der Bodenflächen für Baustelleneinrichtungen und Baustra
ßen beansprucht sowie durch Staub- und u.U. auch Schadstoffemissionen belastet. Der im 
Plangebiet liegende Teil des Höhenrückens wird zur besseren Nutzbarkeit des Plangebietes für 
Wohnzwecke abgetragen. Zudem kommt es auch im übrigen Plangebiet auf Grund des be
wegten Geländes höchstwahrscheinlich zu Bodenaufschüttungen und -obtragungen, was eine 
Veränderung des ursprünglichen Bodenprofils und -reliefs zur Folge hat und stellenweise zu 
Bodenverdichtungen führt. Die Bodenversiegelung durch die Ausweisung von 
23 Baugrundstücken mit einer Grundflächenzahl (GRZ) zwischen 0, 17 und 0,34 liegt ein
schließlich der zulässigen Überschreitungen bei rund 0,68 ha (voll versiegelbar) plus 0,23 ha 
(zusätzlich teilversiegelbar), zudem werden gut 0,24 ha für die neue Straße versiegelt. Die 
durch das Baugebiet insgesamt entstehende Versiegelung von bis zu etwa l, 15 ha führt zu 
einem Funktionsverlust der vorkommenden Böden. Um die zusätzliche Versiegelung von Frei
flächen zu minimieren und die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens soweit als möglich zu 
erhalten, wird die Verwendung wasserdurchlässiger bzw. versickerungsfähiger Beläge auf den 
privaten Grundstücksflächen bestimmt. 

Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut 

bau bedingt 

Baustellenverkehr, evtl. Unfälle Eintrag von Schadstoffen 

Lagerung von Baumaterial, Baustellenein- partielle Bodenverdichtung, evtl. Zerstörung der 
richtungen (Wege, Container) Vegetationsdecke/ Freilegen des Oberbodens 

Bodenabbau, -aufschüttungen und Boden- stellenweise Bodenverdichtung, Zerstörung des 
transport ursprünglichen Bodenprofils, im Bereich des Hö

henrückens Eingriff in die geol. Verhältnisse 

anlagenbedingt 

Errichtung der Gebäude und Verkehrsflä
chen 

gesamte Flächenbeanspruchung 

betriebsbedingt 

Verkehr, Wohnnutzung (Autowäsche, evtl. 
Gärtnern) 

Bodenversiegelung - ursprüngliche Boden
Funktionen gehen verloren 

Verlust offenen belebten Bodens 

Eintrag von Schadstoffen 

Wertung ( + pos./ 
- neg./ 0 neutral) 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Es ist keine Veränderung der vorkommenden Böden und 
der geologischen Verhältnisse zu erwarten. Die landwirtschaftliche Nutzung bleibt erhalten. 
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8.2. l .3 Schutzgut Wasser(§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 
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Kriterien zur Beurteilung des Schutzguts Wasser sind zum einen die Naturnähe der Oberrlächen
gewässer (Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte), zum anderen die Durchlässigkeit der Grund
wasser führenden Schichten, das Grundwasserdargebot, der Flurabstand des Grundwassers, die 
Grundwasserneubildung sowie - abgeleitet aus den genannten Kriterien - die Empfindlichkeit 
des Schutzgutes Wasser gegenüber Beeinträchtigungen durch das Vorhaben. 

- Bestandsaufnahme: Innerhalb des Plangebietes befindet sich ein verdolter Gewässerabschnitt. 
Der von Südosten kommende, häufig trocken fallende Quellbach verläuft bis zur Kr OA 3 in ei
nem bis zu 5 m tiefen tobelartigen Einschnitt, bevor er in verdolter Form (vermutlich DN 300 
oder 400) die Straße sowie das südliche Plangebiet durchquert. Etwa 150 m westlich des 
Plangebietes tritt er wieder zu Tage. Bei Starkregenereignissen kann der Bachlauf über seine 
Uferböschungen austreten und die Kreis-Straße sowie einen Teilbereich des westlich anschlie
ßenden Plangebiets überrluten. Die Böden des Plangebietes weisen auf Grund des geologi
schen Ausgangsmaterials und der anstehenden Böden eine geringe Versickerungsfähigkeit 
auf. Innerhalb des Plangebietes gibt es keinen zusammenhängenden Grundwasserspiegel, je
doch ist mit Schicht- oder Hangwasser zu rechnen. 

- Prognose bei Durchführung : Die geplante Wohnbebauung hat eine Veränderung des Wasser
haushaltes zur Folge. Zum Schutz vor Hochwasserereignissen im Bereich der Kr OA 3 und des 
geplanten Wohngebietes wird die bestehende Gewässerverdolung von der Kr OA 3 bis an den 
zukünftigen westlichen Rand des Plangebietes (im Bereich der öffentlichen Grünfläche) mit 
einem dem HO l 00-Abfluss entsprechenden Querschnitt erneuert (vsl. DN 800 bis 1200). Da
nach ist vorgesehen, das Gewässer in offener Bauweise bis zum geplanten Regenrückhaltebe
cken weiter zu führen. Ab hier wird dann die der Kapazität des bestehenden Regenwasser
Sammlers entsprechende Wassermenge zum bestehenden Graben weitergeleitet. Die über die
se Mengen hinausgehenden Wassermassen können in die Wiese hinter dem Regenrückhalte
becken ungehindert austreten und - wie bisher auch - über die freien Wiesenflächen tal
wärts fließen. Da die Böden innerhalb des Plangebietes bereits jetzt nur schwach durchlässig 
sind, sind die Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes unter Betrachtung der u. g. Vermei
dungs- und Minimierungsmaßnahmen insgesamt nicht erheblich. Für Stellplätze, Zufahrten 
und andere untergeordnete Wege sind ausschließlich teilversiegelte (versickerungsfähige) Be
läge zulässig, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens soweit wie möglich zu erhalten. 
Das auf den versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser wird in das westlich des 
Plangebietes neu zu errichtende Regenrückhaltebecken eingeleitet und von dort an gedrosselt 
dem o.g . Gewässer zugeführt. 
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Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut 

bau bedingt 

Baustellenverkehr bei u.U. freiliegendem Schadstoffeinträge 
Grundwasser 

Lagerung von Baumaterial/Boden, Baustel- Bodenverdichtung, reduzierte Versickerung und 
leneinrichtungen (Container) mehr oberflächiger Abfluss von Niederschlags-

anlagenbedingt 

Errichtung der Gebäude und Verkehrsflä
chen 

Erneuerung der bestehenden Verdolung im 
Bereich der Kr 0A 3 und des Plangebietes 

betriebsbedingt 

Verkehr, Wohnnutzung 

wasser 

durch Flächenversiegelung reduzierte Versicke
rung von Niederschlagswasser im Gebiet (im Be
stand bereits gering), Verringerung der Grund
wasserneu bild ung srate 

Schutz des Wohngebietes vor Hochwasserereig
nissen (bis zu einem HQ l 00) 

ggfs. Schadstoffeinträge 

Wertung ( + pos./ 
- neg./ 0 neutral) 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Es ist keine Veränderung des Wasserhaushaltes und der 
Grundwasserneubildung zu erwarten. 

8.2.1.4 Wasserwirtschaft (Wasser;§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 
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Die für die Wasserwirtschaft wichtigen Gesichtspunkte sind die Versorgung des Plangebietes mit 
Trinkwasser, die Entsorgung von Abwässern, die Ableitung bzw. Versickerung von Niederschlags
wasser sowie eventuell auftretendes Hangwasser oder Hochwasser von angrenzenden Gewässern, 
das zu Überrlutungsproblemen im Plangebiet führt. 

- Bestandsaufnahme: Das bestehende Wohngebiet nördlich des Planbereiches ist an die ge
meindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen. Die Gemeinde verrügt über ein 
Trenn-System zur Entsorgung der Abwässer sowie eine Anbindung zur Trinkwasserversorgung. 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich ein verdolter Gewässerabschnitt. Der von Südosten 
kommende, häufig trocken fallende Quellbach verläuft bis zur Kr DA 3 in einem bis zu 5 m tie
fen tobelartigen Einschnitt, bevor er in verdolter Form die Straße sowie das südliche Plange
biet durchquert. Etwa 150 m westlich des Plangebietes tritt er wieder zu Tage. Bei Starkre
genereignissen kann der Bachlauf auf Grund des schmalen Rohrdurchmessers über seine 
Uferböschungen austreten und die Kreis-Straße sowie einen Teilbereich des westlich a nschlie
ßenden Plangebiets überrluten. 

- Prognose bei Durchführung: Das anfallende Schmutzwasser wird dem Gruppenklärwerk des 
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Abwasserverbandes Kempten (Allgäu) zugeführt. Die Anlage ist ausreichend dimensioniert. 
Das auf den versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser wird in das westlich des 
Plangebietes neu zu errichtende Regenrückhaltebecken eingeleitet. Ab hier wird dann die der 
Kapazität des bestehenden Regenwasser-Sammlers entsprechende Wassermenge zum beste
henden Graben weitergeleitet. Die über diese Mengen hinausgehenden Wassermassen können 
am Regenrückhaltebecken ungehindert austreten und - wie bisher auch - über die freien 
Wiesenflächen talwärts fließen. Durch die vorgesehen Maßnahmen zum Hochwasserschutz 
(Vergrößerung des Rohrdurchlasses bzw. Öffnung des Gewässers) können zukünftig Wasser
mengen eines HQ l 00 schadlos abgeleitet werden (siehe 11 Schutzgut Wasser 11 unter vorigem 
Punkt). 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Das bestehende Wohngebiet nördlich des Planbereiches 
bleibt an die gemeindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen. 

8.2.l .5 Schutzgut Klima/Luft(§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Seite 46 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzguts sind die Luftqualität sowie das Vorkommen von Kaltluft
entstehungsgebieten und Frischluftschneisen. 

- Bestandsaufnahme: Die offenen Flächen des Plangebietes dienen der lokalen Kaltluftproduk
tion, während die Bäume entlang des Feldweges Frischluft produzieren. Lokale Luftströmun
gen können sich auf Grund des bewegten Reliefs zwar in geringem Maße ausbilden. Auf 
Grund der Lage im ländlichen Raum und der dadurch anzunehmenden guten Luftqualität be
sitzt die Fläche keine bedeutende Klimaausgleichsfunktion für die angrenzende Wohnbebau
ung. Durch den Kfz-Verkehr auf der angrenzenden Kreis-Straße reichern sich in geringem Um
fang Schadstoffe in der Luft an. 

- Prognose bei Durchführung: Innerhalb des Plangebietes kann sich in Zukunft keine Kaltluft 
mehr ausbilden. Auf Grund der relativ geringen Größe des Baugebietes und der Neupflanzung 
von Bäumen entsteht für das Schutzgut Klima/Luft jedoch keine wesentliche Beeinträchti
gung. Bei Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner Heizanlagen sind 
keine erheblichen Umweltauswirkungen durch Schadstoffemissionen zu erwarten. Eine ge
ringfügige Erhöhung der Vorbelastung umliegender Gebiete durch Abgase des Anliegerver
kehrs ist jedoch möglich. 

Auslösender Wirkfaktor 

bau bedingt 

Auswirkung auf das Schutzgut Wertung ( + pos./ 
- neg./ 0 neutral) 

Baustellenverkehr, Betrieb von Baumaschi- Lärm, Freiwerden von Staub und u.U. auch 
nen Schadstoffen (Verkehr, Unfälle) 
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anlagenbedingt 

Errichtung der Gebäude und Verkehrsflä- mehr Wärmeabstrahlung, weniger Verdunstung, 
chen ungünstigeres Kleinklima 

Verlust des lntensivgrünlands und einzelner weniger Kaltluft (Grünland), weniger Frischluft-
Bäume produktion/ Luftfilterung (Gehölze) 

Anlage von Grün- und Verkehrsbegleitgrün- Verbesserung des Kleinklimas 
flächen, Neupflanzung von Bäumen 

betriebsbedingt 

Anliegerverkehr Verkehrsabgase 

+ 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Die Luftaustausch-Bahnen bleiben unverändert. Es ergibt 
sich keine Veränderung hinsichtlich der Kaltluftentstehung. 

8.2.1.6 Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft;§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Seite 47 

Kriterien zur Bewertung des Schutzguts sind die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft. 
Die Einsehbarkeit in das Plangebiet, Blickbeziehungen vom Gebiet und angrenzenden Bereichen 
in die Landschaft sowie die Erholungseignung des Gebietes werden als Nebenkriterien herange
zogen. 

- Bestandsaufnahme: Die landschaftlichen Bezüge werden von den lller Vorbergen geprägt. Die 
zum voralpinen Moor- und Hügelland gehörende Landschaft ist hauptsächlich aus Moränen
zügen der Würmeiszeit aufgebaut. Das Plangebiet ist-ebenso wie die umliegenden Flächen 
im Nordwesten und Westen - als Grünland ausgebildet. Das Plangebiet befindet sich auf einer 
durchschnittlichen Höhe von etwa 750 m über NN und weist ein leichtes Gefälle Richtung 
Südwesten auf. Im zentralen Plangebiet befindet sich darüber hinaus ein etwa 5 m hoher Hö
henrücken. Im südwestlichen Bereich verläuft ein Feldweg, an dem einzelne jüngere Laub
bäume stehen (v.a. Birken). Im Süden grenzt ein ehemaliges landwirtschaftliches Gehöft mit 
einzelnen älteren Bäumen (überwiegend Koniferen) an das Plangebiet an, im Osten verläuft 
die Kreis-Straße OA 3. Im Norden bzw. Nordosten grenzt die Wohnbebauung des bestehenden 
südlichen Ortsrandes von Ottacker an, die zum Plangebiet hin teils durch Bäume und (Zier-) 
Sträucher eingegrünt ist. Östlich der KrOA3 befindet sich in einem bis zu 5 m tiefen Einschnitt 
ein häufig trocken fallender Quellbach mit begleitendem Gehölzsaum. Richtung Westen und 
Osten werden die Blickbezüge von den angrenzenden, teils bewaldeten, teils mit Gehölzgrup
pen bewachsenen Hanglagen begrenzt. Richtung Südwesten bestehen Blickbezüge auf die 
Allgäuer Alpen. Einsehbar ist das Plangebiet von den umliegenden Offenlandflächen, der 
KrOA3 sowie der umliegenden Bebauung. Das Plangebiet weist eine, vor allem auf das be
wegte Relief und die Blickbeziehungen zurückzuführende mittlere Bedeutung für das Land
schaftsbild auf. 
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- Prognose bei Durchführung : Der im Plangebiet liegende und das Landschaftsbild in diesem 
Bereich mitprägende Teil des Höhenrückens wird zur besseren Nutzbarkeit des Plangebietes 
für Wohnzwecke abgetragen. Durch die Beseitigung des überwiegenden Teils des Höhenrü
ckens und die Errichtung der Wohngebäude erfährt das Landschaftsbild eine Beeinträchti
gung. Der zukünftige Ortsrand wird sich nach Südwesten ausdehnen. Der ursprüngliche Cha
rakter des Weilers Ottacker wurde jedoch bereits durch das nördlich angrenzende Wohngebiet 
nachhaltig verändert. Zudem ist das Baugebiet an die bestehende Siedlung angebunden und 
greift nicht in exponierte Lagen ein. Die weiterhin angrenzenden ausgedehnten Wiesen und 
Hügel werden für das Landschaftsbild auch in Zukunft eine prägende Wirkung haben. Für die 
jetzigen Ortsrand-Anlieger werden die Blickbeziehungen eingeschränkt. Die umliegende Land
schaft kann von ihnen wegen des reduzierten Ausblicks nicht mehr in gleicher Weise erlebt 
werden. Um das geplante Wohngebiet möglichst schonend und harmonisch in das Orts- und 
Landschaftsbild einbinden zu können, sind folgende Maßnahmen geplant: Durch die getroffe
nen Festsetzungen wird sichergestellt, dass die Bebauung locker und ortstypisch erfolgt (nied
rige GRZ zwischen 0, 17 und 0,34, Satteldach als Dachform, max. zwei Vollgeschoße). An der 
geplanten Zufahrt von der KrOA3 in das Wohngebiet werden Grünflächen mit Gehölzgruppen 
angelegt, um ein grünes Siedlungsbild zu schaffen. Um die Gebäudekanten des zukünftigen 
Ortsrandes aufzulockern und somit den störenden Einfluss der zukünftigen Baukörper auf das 
Landschaftsbild möglichst gering zu halten, wird auf den privaten Grundstücken im Übergang 
zur freien Landschaft die Pflanzung von heckenartigen Strauch-Gruppen festgesetzt. Durch die 
zusätzlich festgesetzten Baumpflanzungen auf den privaten Grundstücken wird auch die 
Durchgrünung des Wohngebietes gewährleistet. Die festgesetzten Pflanzlisten tragen dazu 
bei, die Eigenart des Landschaftsbildes zu schützen und mit Hilfe landschaftstypischer Gehölz
Arten eine Anbindung des Baugebietes an die Landschaft zu erreichen. Zu diesem Zweck wer
den zudem im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die an öffentliche 
Flächen angrenzen, Hecken aus Nadelgehölzen ausgeschlossen. Die Pflanzung von nicht in 
der Pflanzliste festgesetzten Sträuchern wird nur auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelas
sen, um die privaten Grünflächen sowie die Wohn- und Nutzgärten möglichst naturnah zu 
gestalten. 

Auslösender Wirkfaktor 

bau bedingt 

Baustelleneinrichtungen 

anlagenbedingt 

Errichtung der Gebäude und Verkehrsflä
chen 

Auswirkung auf das Schutzgut 

temporäre Beeinträchtigung des Landschaftsbil
des v. a. bei größeren Baustellen 

Abtragung des das Landschaftsbildes mitprögen
den Höhenrückens, Vorverlagerung des Ortsran
des 

Wertung ( + pos./ 
- neg./ 0 neutral) 
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Ein- und Durchgrünung des Plangebietes Wiederherstellung des dörflichen Siedlungsbildes + 
betriebsbedingt 

Lichtemissionen Lichtabstrahlung in die umliegende Landschaft 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Das Landschaftsbild bleibt unverändert. 

8.2. l .7 Biologische Vielfalt(§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

- Bestandsaufnahme: Innerhalb des Plangebietes kommt neben einzelnen jungen Laubbäumen 
im südwestlichen Plangebiet großflächig der Lebensraumtyp 11 Grünland 11 vor, der von der an
grenzenden Wohnbebauung beeinflusst wird (Spaziergänger, Hunde). infolge der relativ in
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der damit verbundenen Wirkfaktoren (häufiger 
Schnitt, Düngung) ist die Artenvielfalt der Fläche begrenzt. Im Bereich des biotopkartierten 
Quellbaches südöstlich des Plangebietes ist eine höhere Artenvielfalt zu erwarten. 

- Prognose bei Durchführung : Auf Grund der geplanten Wohnbebauung verlieren die Arten des 
intensiv genutzten Grünlandes ihren Lebensraum. Das Gebiet kann in Zukunft eine höhere Ar
tenvielfalt aufweisen. Ein Teil der Pflanzenarten wird jedoch höchstwahrscheinlich nicht hei
misch und/oder standortgerecht sein. Auch bei den Tieren werden vor allem Kulturrolger und 
Ubiquisten von den Änderungen profitieren. Die Vielfalt der Lebensräume wird sich erhöhen 
(Grünflächen mit Gehölzpflanzungen, Gärten, Straßenbegleitgrün usw.). Die Mehrzahl der neu 
entstehenden Lebensräume wird jedoch anthropogen beeinflusst sein. Für aus naturschutz
fachlicher Sicht besonders wertvolle Arten bieten die neuen Lebensräume keinen Ra um. 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: An der biologischen Vielfalt ändert sich nichts. 

8.2.l.8 Schutzgebiete/Biotope(§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): 

Seite 49 

- Bestandsaufnahme: Etwa l O m östlich der in diesem Bereich im Plangebiet liegenden Kreis
StraßeOA 3 befindet sich ein kartiertes Biotop (11 Gehölzsaum an einem Quellbach südlich von 
Ottacker11, Nr. 8328-0261-001, siehe Planzeichnung) . Weitere Schutzgebiete/Biotope befin
den sich nicht im räumlich-funktionalen Umfeld zum Plangebiet. Das nächstgelegene festge
setzte Wasserschutzgebiet befindet sich etwa 3 km nordwestlich des Plangebietes (WSG 11Wal
tenhofen11) . 

- Prognose bei Durchführung: Das o.g . Biotop errährt durch die Planung keine erhebliche Be
einträchtigung. Durch die Festsetzung einer Grünfläche und die Errichtung einer Lärmschutz
maßnahme kann zwischen dem Biotop und der geplanten Wohnnutzung zudem ein Puffer 
geschaffen werden. Weitere Schutzgebiet und Biotope sowie das o.g. Wasserschutzgebiet sind 
von der Planung nicht berührt. 
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- Prognose bei Nicht-Durchführung: Das o.g. Biotop bleibt unverändert. 

8.2.1.9 Schutzgut Mensch (§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB): 

Seite 50 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzguts sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die 
Erholungseignung des Gebietes. 

- Bestandsaufnahme: Das Plangebiet wird landwirtschaftlich genutzt. Nordwestlich des Plange
bietes befindet sich derzeit ein Balzplatz mit zwei Toren. Auf den FI.-Nrn. 970 und 973 nörd
lich sowie auf der FI.-Nr.14 nordöstlich des Plangebietes befinden sich zwei landwirtschaftli
che Hofstellen, von denen Lärm- und Geruchsemissionen ausgehen. Von dem Kfz-Verkehr auf 
der östlich verlaufenden KrOA 3 gehen Lärmemissionen aus. Da das Plangebiet landwirt
schaftlich genutzt wird, kann es auch hier zu temporären Lärm- und/oder Geruchsbelästigun
gen für die Anlieger des bisherigen Ortsrandes kommen. Nutzungskonflikte sind bisher nicht 
bekannt. Der im Plangebiet befindliche Hügel wird im Winter zeitweise von Kleinkindern als 
Rodelhang genutzt. Unmittelbar westlich des Plangebietes gibt es eine ausgewiesene Lang
laufloipe. 

- Prognose bei Durchführung: Die Flächen gehen für die Landwirtschaft verloren. Im weiteren 
Umfeld gibt es ausreichend Hügel, die als Rodelhänge genutzt werden können. Die Langlauf
loipe ist von der geplanten Wohnbebauung nicht betroffen. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Geruchsimmissionen aus den landwirtschaftlichen Betrieben sind bei den vorliegenden 
Abständen zwischen Wohnbebauung und den Hauptemissionsquellen nicht gegeben 
(mind. 150 m). Zudem befinden sich an den landwirtschaftlichen Betrieben keine Lärmquel
len, welche im Plangebiet zu Überschreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte beitragen 
könnten. Für allgemeine Wohngebiete gelten folgende Orientierungswerte: Tags 55 d B(A) und 
nachts 40/ 4 5 d B(A), wobei der höhere Wert für Verkehrsimmissionen von öffentlichen Ver
kehrsflächen gilt. Gemäß den Stellungnahmen des Landratsamtes Oberallgäu, Sachbereich 
Abfallrecht-Immissionsschutz vom 26.08.2010 und 21.12.2010 ergeben sich unter 
Zugrundelegung konkreter Anforderungen und Vorgaben (Verlegung des Ortsschildes an den 
zukünftigen Ortsrand, Abstand von 15 m zwischen Kreis-Straße und Wohngebäuden, prognos
tizierte Verkehrszahlen für das Jahr 2020) folgende zu erwartenden Beurteilungspegel an den 
Wohngebäuden: Tags 59 dB(A) und nachts 50 dB(A). Die zulässigen Orientierungswerte wer
den somit erheblich tags um 4 dB(A) und nachts um 5 dB(A) überschritten. Durch folgende 
Maßnahmen können schädliche Umwelteinwirkungen durch die Lärmimmissionen vom Kfz
Verkehr der östlich angrenzenden KrOA3 vermieden werden: Das Ortsschild ist an den zu
künftigen südwestlichen Ortsrand zu verlegen (Tempo 50) . Entlang der Kreis-Straße OA 3 wird 
eine aktive fugendichte Lärmschutz-Maßnahme errichtet. Die Lärmschutz-Maßnahme muss 
eine Mindesthöhe von 1,20 m über Fahrbahnniveau der Kreis-Straße aufweisen. Der Beu
gungskantenabstand der Maßnahme da~ einen Abstand von 5,00 m zum Fahrbahnrand nicht 
überschreiten. Die Außenbauteile der Aufenthalts- und Ruheräume entlang der Kr OA 3 ober-
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halb des Erdgeschosses an der Nord-, Ost- und Südfassade sind gemäß den Anforderungen 
der DIN 4109 11 Schallschutz im Hochbau 11 auszuführen. Die Ermittlung der Schallschutzfens
terklasse hat nach der DIN 4109 11 Schallschutz im Hochbau 11 zu erfolgen. Darüber hinaus sind 
Ruheräume, für die Schallschutzfenster notwendig sind, mit Lüftungs-Anlagen mit einer Min
dest-Luftwechselrate von 0,5/h auszustatten, sofern keine Lüftungsmöglichkeiten durch Fens
ter auf der Westfassade des Gebäudes bestehen. Vom Balzplatz gehen Lärmimmissionen auf 
einen Teilbereich des Plangebietes aus. Auf zwei Bauplätzen werden die Immissionsrichtwerte 
um 2 dB(A) überschritten. Da davon ausgegangen werden kann, dass der Balzplatz nicht 
ganzjährig und ganztägig bespielt wird (jahreszeitliche Witterung, Schulzeiten etc.) und es 
sich bei den vorgegebenen Werten lediglich um Richt- und nicht um Grenzwerte handelt, er
achtet der Markt Sulzberg deren Überschreitung als hinnehmbar. Zur dinglichen Absicherung 
nimmt der Markt einen entsprechenden Passus in die Kaufverträge auf, nach dem die vom 
Balzplatz ausgehenden Lärmimmissionen hingenommen werden müssen. Nutzungskonflikte 
sind daher nicht zu erwarten. 

Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut 

bau bedingt 

Baustellenverkehr, Lieferung und Ablage- Belastung durch Lärm und Erschütterungen, 
rung von Baumaterial, Betrieb von Baum□- Freiwerden von Staub und u.U. auch Schadstof-
schinen fen (Verkehr, Unfälle) 

anlagenbedingt 

Wertung ( + pos./ 
- neg./ 0 neutral) 

Errichtung der Wohngebäude und Verkehrs- Schaffung zusätzlichen Wohnraums (für ortsan- + + 
flächen sässige Bevölkerung) 

Anlage von Grünflächen Schaffung neuer Spiel- und Erholungsflächen + 

betriebsbedingt 

Anliegerverkehr, Wohnnutzung (Heizen, 
evtl. Gärtnern) 

Belastung durch Verkehrslärm und -abgase, 
Freizeitlärm (Rasenmäher usw.) 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Die Auswirkungen auf den Menschen bleiben unverändert. 
Der Bereich wird wie bisher landwirtschaftlich sowie für die (Nah-)Erholung genutzt. 

8.2.1.10 Schutzgut Kulturgüter(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst.d BauGB): 

Seite 51 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind das Vorkommen von Bau- und Kulturdenkmalen 
sowie von kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteilen. 

- Bestandsaufnahme: Es befinden sich keine Kulturgüter im überplanten Bereich. 

- Prognose bei Durchführung: Da keine Kulturgüter im überplanten Bereich vorhanden sind, 
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entsteht keine Beeinträchtigung. 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Hinsichtlich des Schutzgutes Kulturgüter ergeben sich keine 
Veränderungen. 

8.2.1 .11 Emissionen/Abfälle/Abwässer(§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. e BauGB): 

- Bestandsaufnahme: Durch den Kfz-Verkehr auf der östlich verlaufenden KrOA3 kommt es in 
geringem Umfang zu Lärmemissionen sowie Luftverunreinigungen (Staub, Abgase, evtl. 
Schadstoffe). Die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen sowie die nahe gelegenen Hofstel
len können zeitweise zu Geruchs- oder Lärm-Belastungen führen. Hinweise auf Altlasten gibt 
es nicht. Abfälle und Abwässer fallen bisher nicht an. 

- Prognose bei Durchführung: Durch die zusätzliche Bebauung erhöht sich die anfallende Ab
wasser- und Abfallmenge. Der Abfall wird sachgerecht entsorgt bzw. wiederverwertet. Die Ent
sorgung der Abwässer erfolgt im Trenn-System. Das anfallende Schmutzwasser wird dem 
Gruppenklärwerk des Abwasserverbandes Kempten (Allgäu) zugeführt. Die Anlage ist ausrei
chend dimensioniert. Das Niederschlagswasser wird getrennt gesammelt und gedrosselt über 
das geplante Regenrückhaltebecken westlich des Plangebietes in den natürlichen Vorfluter 
(Quellbach) eingeleitet. Schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm- und Geruchsimmissio
nen aus den landwirtschaftlichen Betrieben sind bei den vorliegenden Abständen zwischen 
Wohnbebauung und den Hauptemissionsquellen nicht gegeben (mind.150 m). Nutzungskon
flikte durch die Lärmimmissionen vom Kfz-Verkehr der östlich angrenzenden KrOA3 können 
durch konkrete, durchzuführende Maßnahmen vermieden werden. Die an zwei Bauplätzen 
leicht überschrittenen Immissionsrichtwerte auf Grund der vom Bolzplatz ausgehenden Lärm
immissionen werden von der Gemeinde als hinnehmbar erachtet (siehe 11 Schutzgut Mensch 11 

unter Punkt 8.2 .1. 9). 

- Prognose bei Nichtdurchführung: Es bestehen keine Nutzungskonflikte. 

8.2.1.12 Erneuerbare Energien(§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB): 

Seite 52 

Im Hinblick auf eine nachhaltige Energieversorgung ist die Erhöhung des Anteils Erneuerbarer 
Energien zur Gewinnung von Wärme oder Strom anzustreben. Alternative Energiequellen können 
auf umweltschonende Weise einen Beitrag zur langfristigen Energieversorgung leisten. 

- Bestandsaufnahme: Das Plangebiet weist ein relativ bewegtes Gelände auf. Im zentralen Be
reich befindet sich ein etwa 5 m hoher Wiesenhügel. Umliegend weist das Plangebiet eine 
leichte Hanglage mit einer Exposition Richtung Westen auf. 

- Prognose bei Durchführung: Der Hügel wird abgetragen. Eine Ausrichtung zukünftiger Bau
körper zur optimalen Errichtung von Sonnen-Kollektoren in Ost-West-Ausrichtung ist auf 
Grund der Topographie und der voraussichtlichen Grundstücks-Zuschnitte dennoch nicht bei 
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allen Grundstücken möglich. 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Bei Nicht-Durchführung sind keine zusätzlichen Energie
quellen nötig. 

8.2.1.13 Darstellungen sonstiger Pläne (§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. g Ba uGB): 

- Bestandsaufnahme: Etwa l O m östlich der in diesem Bereich im Plangebiet liegenden Kreis
Straße OA 3 befindet sich ein kartiertes Biotop C1Gehölzsaum an einem Quellbach südlich von 
Ottacker11, Nr. 8328-0261-001, siehe Planzeichnung) . Weitere Schutzgebiete/Biotope befin
den sich nicht im räumlich-funktionalen Umfeld zum Plangebiet. Das nächstgelegene festge
setzte Wasserschutzgebiet befindet sich etwa 3 km nordwestlich des Plangebietes (WSG 11Wal
tenhofen11). Der überplante Bereich grenzt laut Regionalplan Allgäu, Karte 3 11 Natur und Land
schaft11 unmittelbar an die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete 11 lllerschlucht nördlich Kemp
ten (Allgäu) und lllertal zwischen Kempten (Allgäu) und Oberstdorf11 (Nr. 9) sowie 11 Rottach
berg und Umgebung des Rottachsees11 (Nr. 15) an. Der Markt Sulzberg verfügt über einen 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan (rechtsgültig mit Bekanntmachung der Genehmigung 
vom 15.12.2000) . Die überplanten Flächen werden hierin als Flächen für die Landwirtschaft 
dargestellt. Der in den Flächennutzungsplan integrierte Landschaftsplan stellt in einem Teilbe
reich der überplanten Flächen Streuobst dar. 

- Prognose bei Durchführung: Das o.g. Biotop erfährt durch die Planung keine erhebliche Be
einträchtigung. Durch die Festsetzung einer Grünfläche und die Errichtung einer Lärmschutz
maßnahme kann zwischen dem Biotop und der geplanten Wohnnutzung zudem ein Puffer 
geschaffen werden. Weitere Schutzgebiete und Biotope sowie das o.g. Wasserschutzgebiet 
sind von der Planung nicht berührt. Die o.g. landschaftlichen Vorbehaltsgebiete sind von der 
Planung noch nicht betroffen. Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Ge
biets-Einstufungen mit den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes nicht überein
stimmen, ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan er
forderlich. Diese erfolgt im so genannten Parallelverfahren (gern.§ 8 Abs. 3 BauGB). 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Die Darstellungen sonstiger Pläne werden nicht verändert. 

8.2.1.14 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität(§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. h BauGB): 
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- Bestandsaufnahme: Es liegen keine Messdaten zur Luftqualität vor. Die Luftqualität wird zeit
weise von der östlich verlaufenden Kr OA 3 sowie von der landwirtschaftlichen Nutzung im Be
reich des Plangebietes geringfügig beeinträchtigt (siehe Punkt 11 Emissionen/Abfälle/Ab
wässer11). 

- Prognose bei Durchführung : Eine Verschlechterung der Luftqualität ist auf Grund der begrenz
ten Größe des geplanten Baugebietes nicht zu erwarten. Die von der weiterhin angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzung ausgehenden Luft-Belastungen (Staub, evtl. Dünge- oder Pflan-

Markt Sulzberg · Bebauungsplan "Wohngebiet Ottacker Süd" und 
l. Änderung des Bebauungsplanes "Ottacker West" 

Textteil mit 73 Seiten, Fassung vom 01 .03.201 2 
Planung unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen 



zenschutzmittel) bleiben bestehen. Der überplante Bereich eriährt eine geringfügige Ver
schlechterung der Luftqualität auf Grund der zusätzlichen Schadstoff-Emissionen durch den 
Anlieger-Verkehr. Mit einer wesentlichen Beeinträchtigung ist jedoch nicht zu rechnen, da das 
Gebiet nicht für einen Durchgangs-Verkehr ausgelegt ist. 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Die Luftqualität bleibt unverändert. 

8.2.1 .15 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch, Kulturgüter (§ l Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i 
BauGB): 

8.2.2 

8.2.2.l 

8.2.2.2 

8.2.2.3 
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- Bestandsaufnahme: Soweit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern beste
hen, wurden diese bei der Abarbeitung der einzelnen Schutzgüter angemerkt. 

- Prognose bei Durchführung: Im vorliegenden Planungsfall sind keine erheblichen Effekte auf 
Grund von Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern zu erwarten. 

- Prognose bei Nicht-Durchführung: Die bestehenden Wechselwirkungen eriahren keine Verän
derung. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Auswir
kungen/ Abarbeitung der Eingriffsregelung des § l a Bau GB, Konzept zur Grünordnung 
{Nr. 2c Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie§ 2a Bau GB): 

Die Abarbeitung der Ausgleichspflicht eriolgt auf der Grundlage des Leitfadens zur Eingriffs
Regelung in der Bauleitplanung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und 
Umweltfragen. Die in diesem Leitfaden aufgeführte Checkliste (Punkt3.l, Abbildung2) kann 
nicht in allen Fragen mit 11 ja 11 beantwortet werden. Insbesondere die Punkte 1.2 (Maß der bauli
chen Nutzung) und 6.2 (Schutzgut Landschaftsbild) sind hiervon betroffen. Die festgesetzte GRZ 
ist bei einem Großteil der Grundstücke höher als 0,3 (0,34) . Darüber hinaus wird im Zuge der 
Baumaßnahmen ein kleiner Wiesenhügel abgetragen. Daher wird das Regelveriahren (Vorgehen 
in vier Arbeits-Schritten gern. Punkt3.2) wie nachfolgend dargelegt angewandt. 

Die Eriassung und Bewertung von Natur und Landschaft (Bestandsaufnahme) eriolgt anhand der 
Matrix Abb. 7 in Verbindung mit den Listen l a bis l c des Anhangs Teil Ades o.g. Leitfadens wie 
folgt: 

Schutzgut Arten und Lebensräume: Es handelt sich um relativ intensiv genutztes Grünland bzw. 
um intensiv genutzte Grünflächen. Es ergibt sich hieraus eine Teil-Zuordnung zur Liste la, oberer 
Wert. 

Markt Sulzberg · Bebauungsplan "Wohngebiet Ottacker Süd" und 
l. Änderung des Bebauungsplanes "Ottacker West" 

Textteil mit 73 Seiten, Fassung vom 01 .03.2012 
Planung unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen 



Eingriff 

Überbouung von lntensiv
grünlond 

Auswirkungen 

Der Lebensraum "lntensiv
grünlond" wird durch die 
Überbouung zerstört. 

Vermeid.- und Minimie- Bewertung des Eingriffes 
rungs-Maßnahmen 

Ein- und Durchgrünung der Eingriff erheblich 
Bebauung sowie des Stra-
ßenraumes 

8.2.2.4 Schutzgut Boden: Es handelt sich um anthropogen überprägten Boden unter Dauerbewuchs. Es 
erg ibt sich hieraus eine Teil-Zuordnung zur Liste l b, unterer Wert. 

Eingriff Auswirkungen Vermeid.- und Minimie- Bewertung des Eingriffes 
rungs-Maßnahmen 

Abtragung des Wiesenhügels Bodenobtrag und Eingriff in -
den geologischen Untergrund 

Versiegelung von Oberflä- Im Bereich der Überbauung teilversiegelte Beläge 
chen findet ein Bodenabtrag statt. 

Die Bodenfunktionen gehen 
verloren. 

Eingriff erheblich 

Eingriff erheblich 

8.2.2.5 Schutzgut Wasser: Es handelt sich um Flächen ohne Versickerungsleistung . Es ergibt sich hieraus 
eine Teil-Zuordnung zur Liste l a, oberer Wert. 

Eingriff 

Versiegelung von Bodenflä
chen 

Auswirkungen Vermeid.- und Minimie- Bewertung des Eingriffes 
rungs-Maßnahmen 

Verminderung der Grundwos- Verwendung sickerfähiger 
ser-Neubildung und Erhö- Beläge; gedrosselte Ablei-
hung des Oberflächen- tung des Niederschlogswos-
Abflusses ser über ein Regenrückhalte

becken in den natürlichen 
Vorfluter 

Eingriff unerheblich: Das ge
samte im Bereich der ge
planten Bebauung anfallen
de Niederschlags-Wasser 
wird in den lokalen Wasser
kreislauf zurückgeführt. 

8.2.2.6 Schutzgut Klima und Luft: Es handelt sich um Flächen ohne kleinklimatisch wirksame Luftaus
tauschbahnen. Es ergibt sich hieraus eine Teil-Zuordnung zur Liste l a, oberer Wert. 
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Eingriff Auswirkungen Vermeid.- und Minimie- Bewertung des Eingriffes 
rungs-Maßnahmen 

Überbouung von Bodenflä- Einschränkung der Kol~uft- Planung kleiner und weniger Noch Betrachtung der Ver-
chen bildung Boukörper; Pflanzung von meidungs- und Minimie-

Gehölzen rungs-Maßnohmen wird der 
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Eingriff als unerheblich ein
gestuft, da die Klimafunktio
nen von den von Bebauung 
freigehaltenen Flächen ge
währleistet werden. 

8.2.2.7 Schutzgut Landschaftsbild: Es handelt sich um bisherige Ortsrandbereiche mit teilweise einge
wachsenen Eingrünungs-Strukturen. Es ergibt sich hieraus eine Teil-Zuordnung zur Liste la, obe
rer Wert. 

Eingriff 

Abtragung des Wiesenhü
gels, Bau von vsl. 23 Wohn
gebäuden am südlichen 
Ortsrand von Ottacker 

Auswirkungen Vermeid.- und Minimie- Bewertung des Eingriffes 
rungs-Maßnahmen 

Die das Landschaftsbild mit- Orientierung der Bauhöhe Eingriff unerheblich: Die zu-
prägende Oberflächenform und der Dachform an den sätzlichen Baukörper fügen 
des Wiesenhügels geht verlo- bestehenden Gebäuden, sich in die Landschaft sowie 
ren, die Ortschaft dehnt sich ma x. zweigeschoßige Bau- die umgebende Gebäudeku-
Richtung Süden aus körper, Pflanzung von Bäu- li sse ein. Durch die Pflanzge

men und Sträuchern zur Ein- bote werden die Gebäude
und Durchgrünung des Plan- kanten aufgelockert. 
gebietes 

8.2.2.8 Auf Grund der o. g. Teil-Zuordnungen ergibt sich eine Gesamt-Zuordnung zur Liste l a, das heißt, 
es handelt sich um ein Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kate
gorie 1) . Im Bereich des abzutragenden Wiesenhügels eriolgt eine Zuordnung zur Liste l a, oberer 
Wert, im Bereich der umliegenden relativ ebenen Grünlandflächen eriolgt eine Zuordnung zur Lis
te l a, unterer Wert. 

8.2.2.9 Die Eriassung der Auswirkungen des Eingriffs und die Weiterentwicklung der Planung eriolgt an
hand der Matrix Abb. 7 in Verbindung mit der Liste 2 des Anhangs Teil B des o. g. Leitfadens wie 
folgt: es handelt sich um ein Gebiet mit der Eingriffs-Schwere des Typs B, da der Versiegelungs
bzw. Nutzungsgrad als niedrig bis mittel einzustufen ist. Die festgesetzte GRZ ist kleiner oder 
gleich 0,35 (im Durchschnitt) . 

8.2.2. l O Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft dienen fol 
gende Maßnahmen (Konzept zur Grünordnung): 
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- Eingrünung des neuen Ortsrandes durch Pflanzungen auf den privaten Baugrundstücken und 
eine Grünfläche mit Gehölz-Pflanzungen (planungsrechtliche Festsetzungen, Schutzgut Arten
und Lebensräume, Schutzgut Landschaftsbild) 

- Durchgrünung des Gebietes durch Pflanzgebote für den Straßenraum und die privaten Bau
grundstücke (planungsrechtliche Festsetzungen, Schutzgut Arten- und Lebensräume) 

- naturnahe Gestaltung der Pflanzungen durch Verwendung standortgerechter, einheimischer 

Markt Sulzberg · Bebauungsplan "Wohngebiet Ottacker Süd" und 
l. Änderung des Bebauungsplanes "Ottacker West" 

Textteil mit 73 Seiten, Fa ssung vom 01 .03.2012 
Planung unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen 



8.2.2.11 
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Gehölze (Festsetzung von Pflanzlisten, Schutzgut Arten- und Lebensräume) 

- Ausschluss von Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in 
Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen (planungsrechtliche Festsetzungen, Schutzgut 
Landschaftsbild) 

- Begrenzung der Gebäudehöhen, der Gebäudeformen und der Gebäudemassen; Einschränkung 
der Farbgebung für die Gebäudedächer (Schutzgut Landschaftsbild) 

- Reduzierung des Versiegelungsgrades und dadurch Erhaltung der Wasseraufnahmefähigkeit 
des Bodens durch Verwendung versickerungsfähiger Beläge (planungsrechtliche Festsetzun
gen, Schutzgut Boden und Schutzgut Wasser) 

- Verbot Tiergruppen schädigender Anlagen oder Bauteile, z.B . Sockelmauern bei Zäunen (bau
ordnungsrechtliche Bauvorschriften, Schutzgut Arten- und Lebensräume) 

- Durchlässigkeit der Siedlungsränder zur freien Landschaft zur Förderung von Wechselbezie
hungen (Hinweise, Schutzgut Arten und Lebensräume) 

Das Ermitteln des Umfangs der ertorderlichen Ausgleichsflächen ertolgt anhand der Matrix Abb. 7 
des o.g. Leitfadens. Auf Grund der o.g. Zuordnungen in Verbindung mit den umfangreichen Ver
meidungs- und Minimierungs-Maßnahmen ergibt sich für den Bereich des Wiesenhügels ein 
Kompensationsfaktor von 0,4 (Feld B 1, oberer Wert). Bei einer Eingriffs-Fläche von 3.000 m2 er
gibt sich daraus eine ertorderliche Ausgleichsfläche von 1.200 m2

. Für die übrigen Bereiche ergibt 
sich ein Kompensationsfaktor von 0,3 (Feld B 1, unterer Wert) . Bei einer Eingriffs-Fläche von 
14.87 6 m2 ergibt sich daraus eine ertorderliche Ausgleichsfläche von 4.463 m2

. Insgesamt ergibt 
sich somit eine ertorderliche Ausgleichsfläche von 5.663 m2• 

In der nachfolgenden Auflistung sind die jeweils ertorderlichen Ausgleichsflächen sowie deren 
Summe aufgelistet: 

Teilgebiete Feld 

Grünland/Planung WA BI 

Wiesenhügel/Planung WA B II 

Grünland/Planung Verkehrsflächen BI 

Wiesenhügel/Planung Verkehrsflächen B II 

Grünland/öffentliche Grünfläche 

Verkehrsfläche (Bestand, Kr OA 3) 

Summe 

Korn pensations- Fläche (m 2
) erforderliche 

faktor Ausgleichsfläche 
(m2) 

0,3 12.131 3.639 

0,4 2.635 1.054 

0,3 2.745 824 

0,4 365 146 

625 

1.145 

19.646 5.663 
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8.2.2.12 Die Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlicher Ausgleichs-Maßnahmen erfolgt auf der 
Grundlage des Anhanges Teil C des o.g. Leitfadens. Die Ausgleichsfläche befindet sich außerhalb 
des Planungsgebietes auf einer Teilfläche der FI.-Nr. 144 7 /5 der Gemarkung Sulzberg. 

8.2.2.13 

8.2.2.14 

8.2.2.15 
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Bei der externen Ausgleichsfläche handelt es sich um Hangflächen einer beweideten Geländekup
pe. Einzelne Fichtengruppen und Holundersträucher sind vorhanden. Die Fläche weist bereits Ver
buschungs-Ansätze auf. Die östliche Teilfläche der FI.-Nr.1447/5 wurde bereits der 2. Änderung 
und 2. Erweiterung des Bebauungsplanes 11Gewerbepark Sulzberg 11 zugeordnet. Die damals zuge
ordnete Teilfläche war 4.500 m2 größer als zum Ausgleich der 2. Änderung und 2. Erweiterung er
forderlich. Die westliche Teilfläche dieses Flurstücks wurde nachfolgend der 3.Änderung und 
3. Erweiterung des o.g. Bebauungsplanes zugeordnet, wobei ein Überschuss von 5.031 m2 

verblieb. Auf den insgesamt vorhandenen Überschuss von 9.531 m2 kann jetzt zurückgegriffen 
werden. Eine 5.663 m2 große Teilfläche dieses Überschusses wird nun dem Bebauungsplan 
11Wohngebiet Ottacker Süd 11 zugeordnet (siehe auch Planskizze im Kapitel 11Zuordnung von Flä
chen und/oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § l a Abs. 3 BauGB an anderer Stelle 
gemäß§ 9 Abs. l a Satz 2 BauGB (externe Ausgleichsflächen/-maßnahmen)) . Es verbleibt ab
schließend ein Überschuss von 3.868 m2 an Ausgleichsfläche. 

Das für die bereits zugeordneten Ausgleichsflächen vorgesehene Maßnahmenkonzept wird aufge
griffen. Auf der Weidefläche ist eine Ergänzung der bestehenden Gehölze vorgesehen. Es sind da
bei vor allem Wildobstarten wie z.B. der Holz-Apfel (Malus sylvestris), die Holzbirne (Pyrus py
raster) oder die Eberesche (Sorbus aucuparia) zu verwenden, die als Vogelschutz- und -nähr
gehölz dienen. Auch bei der Auswahl der Sträucher ist auf ein breites Nahrungsangebot für Vo
gelwelt und Wild zu achten (z.B. Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Wildrosen (Rosa spec.), 
Schlehe (Prunus spinosa); Alpen-Johannisbeere (Ribes alpinum)) . Die verbleibenden Offenla nd
Bereiche sind entweder durch regelmäßiges Entbuschen (z.B. im 5-jährigen Turnus) bzw. durch 
eine zeitlich befristete Beweidung mit Kühen oder Schafen (jeweils 1-2 Wochen im Frühjahr und 
Herbst) gehölzfrei zu halten. Eine intensive Beweidung, z.B. in Form einer Standweide, ist zu
künftig unzulässig. 

Die vorgesehenen Maßnahmen kompensieren die Beeinträchtigungen wie folgt: 

Der Verlust von Lebensraum (Grünland, ein Laubbaum) wird durch die Schaffung vielfältigerer 
Lebensräume (extensive Pflege der Offenlandbereiche, Pflanzung von standortgerechten Gehöl
zen) ausgeglichen. Die Anpflanzung von Gehölzen führt zu einer Verbesserung der Bodenstruktu
ren, die Extensivierung trägt zu einer Verbesserung einiger Bodenfunktionen bei (z.B. als Filter 
und Puffer für Schadstoffe). 
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8.2.2.16 Ta belle zu den Ausgleichsflächen 

8.2.2.17 

8.2.3 

8.2.3. l 

8.3 

8.3. l 

8.3. l. l 

8.3.1.2 
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Ausgleichsflächen 

Weidefläche auf FI.
Nr. 144 7 /5 (Teilfläche) 

Summe 

Lage der Bestands-Situation der angestrebte Maßnahme oder Ausgleichsflä-
Flächen Flächen Nutzung ehe in m2 

extern beweidetes Grünland mit 
kleinflächigen Gehölz
gruppen und Verbu
schungstendenzen 

Ergänzung der bestehenden Ge
hölze durch die Pflanzung von 
Wildobst-Arten; Freihaltung der 
verbleibenden Offenland-Bereich 
von Verbuschung 

5.663 

5.663 

Der erforderliche Ausgleichsbedarf wird mit der angestrebten Maßnahme abgedeckt. Zur Siche
rung der o. g. angestrebten Maßnahmen oder Nutzungen sind entsprechende Festsetzungen im 
Bebauungsplan getroffen, deren Einhaltung und Umsetzung zwingend sind. 

Auf der FI.-Nr.1447/5 verbleibt ein Überschuss von 3.868 m2 an Ausgleichsfläche (nordöstlicher 
Geltungsbereich), der der Gemeinde für weitere Bauvorhaben zur Verfügung steht. 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Nr. 2d Anlage zu§ 2 Abs. 4 und§ 2a BauGB) 

Zu einem sehr frühen Planungsstand wurden verschiedene Alternativ-Standorte besprochen und 
verworfen. Das Plangebiet Ottacker erscheint auf Grund der folgenden Kriterien für eine Bebau
ung geeignet: Der überplante Bereich grenzt nördlich an bereits bebautes Gebiet an. Daher ist der 
Standort durch die benachbarte Siedlungs-Struktur geprägt und eignet sich für eine bauliche Nut
zung. Eine verkehrliche Anbindung an die bestehende Siedlungseinheit ist über die Erschlie
ßungs-Straße 11 0ttacker 11 sowie die Kreis-Straße OA3 gegeben. Darüber hinaus befinden sich kei
ne naturschutzfachlich besonders bedeutsamen Elemente und Strukturen innerhalb des Plange
bietes. 

Zusätzliche Angaben (Nr. 3 Anlage zu§ 2 Abs. 4 sowie§ 2a BauGB) 

Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung (Nr. 3a 
Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

Vom Büro Sieber wurde eine Bestandsaufnahme mit Fotodokumentation durchgeführt. 

Verwendete Grundlage für die Beurteilung der Schutzgüter und die Erarbeitung der grünordneri
schen Maßnahmen war das Heft 11 Der Umweltbericht in der Praxis- Leitfaden zur Umweltprüfung 
in der Bauleitplanung 11 der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern. 
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8.3.1.3 Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt nach dem Leitfaden zur Eingriffs-Regelung in der 
Bauleitplanung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen. 

8.3.1.4 Folgende umweltbezogene Stellungnahmen und Gutachten liegen vor: 

8.3.2 

8.3.2.l 

8.3.3 

8.3.3.l 

8.3.3.2 
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- Ergebnisvermerk vom 04.02.2010 zum frühzeitigen Behördenunterrichtungs-Termin gemäß 
§ 4 Abs. l BauGB am 21 .01 .2010 (mit Stellungnahmen der Sachbereiche Naturschutz, Im
missionsschutz und Ortsplanung des Landratsamtes Oberallgäu sowie des Amtes für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten Kempten (Allgäu), Bereich Landwirtschaft). 

- Stellungnahmen des Landratsamtes Oberallgäu, Sachbereich Abfallrecht- Immissionsschutz, 
technischer Umweltschutz vom 26.08.2010 und 21.12 .20 l 0 

- Untersuchungsbericht Nr. l 00401 der ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH 
vom 28.04.2010 zur Erkundung des Höhenrückens 

Schwierigkeiten bei Zusammenstellung der Angaben (Nr. 3a Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§2a BauGB): 

Es liegen keine genauen Informationen zur Beschaffenheit des Baugrunds, d.h. zu den geologi
schen und hydrologischen Verhältnissen, vor. 

Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 
bei der Durchführung der Planung (Nr. 3b Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, § 4c 
BauGB): 

Die Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt sind durch planungsrechtli
che Festsetzungen gesichert. 

Die Ausführung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wird von der Gemeinde Sulz
berg erstmalig ein Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes bzw. Anlage der Erschließung, 
Infrastruktur und Wohnbauflächen und erneut nach drei Jahren durch Ortsbesichtigung geprüft. 
Hierbei kann auch überprüft werden, ob nach der Umsetzung des Bebauungsplanes unvorherge
sehene nachteilige Umweltauswirkungen aufgetreten sind. Gegebenenfalls ist von der Gemeinde 
zu klären, ob geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden können . Da die Gemeinde dar
über hinaus kein eigenständiges Umweltüberwachungssystem betreibt, ist sie auf entsprechende 
Informationen der zuständigen Umweltbehörden angewiesen. 
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8.3.4 Zusammenfassung (Nr. 3c Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

8.3.4. l Es handelt sich um ein allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer zulässigen GRZ zwischen 0, 17 
und 0,34. 

8.3.4.2 Der überplante Bereich umfasst l, 9 6 ha. 

8.3.4.3 Etwa l O m östlich der in diesem Bereich im Plangebiet liegenden Kreis-Straße OA 3 befindet sich 
ein kartiertes Biotop (''Gehölzsaum an einem Quellbach südlich von Ottacker", Nr. 8328-0261-
001 ). Dieses ist von der Planung nicht betroffen. 

8.3.4.4 Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Ottacker. Im Osten verläuft die KrOA3. 

8.3.4.5 

8.3.4.6 
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Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt (Grünland) und ist durch einen zentral gelege
nen, etwa 5 m hohen Wiesenhügel geprägt. Im südwestlichen Bereich verläuft ein Feldweg, an 
dem einzelne jüngere Laubbäume stehen. Im Süden grenzt eine ehemalige landwirtschaftliche 
Hofstelle an das Plangebiet an. Weiter nördlich und nordöstlich befinden sich zwei aktive land
wirtschaftliche Betriebe. Der überplante Bereich hat für den Naturhaushalt und das Landschafts
bild eine geringe bis mittlere Bedeutung . Die Durchführung der Planung wirkt sich vor allem auf 
das Schutzgut Mensch auf Grund von Immissions-Konflikten (allgemeines Wohngebiet in der Nä
he von Emissions-Quellen), auf die Schutzgüter Boden und Wasser (Versiegelung durch Baukör
per) sowie auf das Schutzgut Landschaftsbild (Bebauung in Ortsrandlage, Abtragung eines das 
Landschaftsbild prägenden Wiesenhügels) aus. Bei Nicht-Durchführung der Planung wird der 
Wiesenhügel nicht abgetragen. Auf den Flächen erfolgt weiterhin eine landwirtschaftliche Nut
zung. 

Die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung beinhalten hauptsächlich folgende 
Punkte: Eingrünung des neuen Ortsrandes im südlichen Bereich durch eine Grünfläche mit Ge
hölz-Pflanzungen; Durchgrünung des Gebietes durch Pflanzgebote für den Straßenraum und die 
privaten Baugrundstücke; naturnahe Gestaltung der Pflanzungen durch Verwendung standortge
rechter, einheimischer Gehölze; Ausschluss von Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich 
zur freien Landschaft und in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen; Begrenzung der 
Gebäudehöhen, der Gebäudeformen und der Gebäudemassen; Einschränkung der Farbgebung für 
die Gebäudedächer; Verwendung versickerungsfähiger Belöge; Verbot Tiergruppen schädigender 
Anlagen oder Bauteile, z.B. Sockelmauern bei Zäunen. Die externen Ausgleichsmaßnahmen er
folgen auf der FI.-Nr.1447/5 (Teilfläche) der Gemarkung Sulzberg. Vorgesehen sind die Pflan
zung standortgerechter Gehölzstrukturen und die Entwicklung extensiv genutzter Offenlandberei
che. 

Die Abarbeitung der Eingriffsregelung des§ l a BauGB erfolgt nach dem Regelverfahren des Leit
fadens zur Eingriffs-Regelung in der Bauleitplanung des Bayerischen Staatsministeriums für Lan
desentwicklung und Umweltfragen. Der erforderliche naturschutzfachliche Ausgleich beträgt 
5.663 m2 und wird vollständig auf einer Teilfläche der FI.-Nr.1447/5 der Gemarkung Sulzberg 
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8.3.4.7 

8.3.4.8 
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erbracht. 

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen keine genauen Informationen zu den geologischen und 
hydrologischen Gegebenheiten vor. 

Die Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt bei der Durch
führung der Planung (Abs. 3b Anlage zu§ 2 Abs. 4 und§ 2a BauGB) sind durch planungsrechtli
che Festsetzungen gesichert. 
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9.1 

9.1. l 

9.1.l.l 

9.1. l.2 

9.1.l.3 

9.1.1.4 

9.1.l.5 

9.1.l.6 
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Begründung - Bauordnungsrechtlicher Teil 

Örtliche Bauvorschriften 

Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

Die Dachformen für den Hauptbaukörper beschränken sich auf das Satteldach. Diese Dachform 
entspricht den landschaftlichen und örtlichen Vorgaben. Die angrenzenden Gebäude weisen e
benfalls Satteldächer auf. Es eriolgt eine Klarstellung zu den unterschiedlichen Ausprägungen 
dieser Dachform. Gleichzeitig sind Vorschriften zur Dachform getroffen, die eine auf den Einzelfall 
angepasste Bauform ermöglichen. Dies betrifft in erster Linie die untergeordneten Bauteile wie 
Dachgaupen, Garagen und Nebengebäude. Die Regelungen für Dachaufbauten entbinden nicht 
von der Beachtung anderer bauordnungsrechtlicher Vorschriften, speziell den Vorschriften zu den 
Abstandsflächen und den Vorschriften zum Brandschutz. 

Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 
ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben. Durch die Festsetzung von Wand- und Firsthö
hen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine nicht vertretbare Gesamthöhe errei
chen könnten. 

Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbau
ten beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppe
lung mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht 
eindeutig definierbar und damit bestimmbar ist. Ab einer Dachneigung von 26° sind Dachauf
bauten zulässig. Für Dachneigungen unter 26° sind Dachgaupen nicht zulässig und in der Regel 
nicht eriorderlich bzw. nicht sinnvoll. Obwohl die Regelungen ein Maximum an Gestaltungsfrei
heit und Planungs-Sicherheit darstellen, kann davon ausgegangen werden, dass Beeinträchti
gungen für das Ortsbild nicht zu erwarten sind . 

Die Festsetzung einer max. Kniestockhöhe ist nicht eriorderlich. Für die Gebäudehöhe sind Vorga
ben zur Wand- und Firsthöhe ausreichend . 

Die Vorschriften über Materialien und Farben lassen dem Bauherrn bewusst ausreichend Spiel
raum zur Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche. Sie orientieren sich einerseits an den 
umliegenden, landschaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft je
doch ausreichend gestalterischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rot
braun sowie Betongrau bis Anthrazitgrau sowie der Ausschluss von grellen Farbtönen führt zu ei
nem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben fügen sich eriahrungsgemäß be
sonders gut in die landschaftliche Situation ein. 

Auf die Festsetzung eines Längen/Breiten-Verhältnisses für die Baukörper wird verzichtet. Hier 
wäre der Vollzug auf Grund der u.U. nicht eindeutig bestimmbaren Bezugs-Größen in Frage ge-
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9.1.2 

9.1 .2. l 

9.1.2.2 

9.2 

9.2.l 

9.2. l. l 

9.2.2 

9.2.2.l 

9.2.2.2 
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stellt. 

Durch die Festsetzung einer Firsthöhe wird dem Bedürinis nach einer Regelung, die zu schlanken 
Baukörpern führt Genüge getan. 

Regelungen über die Gestaltung der Freiflächen in den Baugebieten (Baugrundstücke) 

Es ist zu berücksichtigen, dass geringe Geländeveränderungen eriorderlich sein werden, um ein 
Einfügen der Gebäude in die jeweilige Geländesituation und die Lage der Erschließungsflächen zu 
ermöglichen. 

Auf Grund der beabsichtigten Durchlässigkeit der Freiflächen ist der Ausschluss von stark trennen
den Elementen eriorderlich. Einfriedungen sind deshalb in einer möglichst durchlässigen Bauwei
se auszuführen. Gleiches gilt auch für Stützmauern. 

Sonstige Regelungen 

Abstandsflächen 

Für die Abstandsflächen werden in jedem Fall die Regelungen des Art. 6 Abs. 5 Satz l und 2 
BayBO zu Grunde gelegt. Dies ist sinnvoll, um Beeinträchtigungen der Belichtungs- und Belüf
tungs-Situation speziell in Bezug auf die flexible Handhabung der überbaubaren Grundstücksflä
chen zu vermeiden, da die unterschiedlichen Ausrichtungen der Grundstücke und Gebäude zu 
nicht vorhersehbaren Entwicklungen bezüglich des Grundstückszuschnittes und privatrechtlicher 
Regelungen führen . 

Stellplätze und Garagen 

Die Festsetzung eines Stauraumes vor Garagen ist speziell auf den Winterdienst abgestellt. 

Die Vorschriften zur Anzahl der Stellplätze sind als Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften und 
als eine auf die individuelle Bedaris-Situation zugeschnittene Regelung eriorderlich, denn es ist 
davon auszugehen, dass auf Grund der allgemein gestiegenen Motorisierung und der zu erwar
tenden Bevölkerungs-Struktur ein erhöhter Stellplatzbedari vorliegen wird. Dieser kann innerhalb 
der geplanten Erschließungsanlage nicht gedeckt werden, da die Ausformung der Straßen und 
Wege nur beschränkte Regelquerschnitte zulässt. 
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l O Begründung - Sonstiges 

l 0.1 Umsetzung der Planung 

l 0.1. l Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

l 0.1. l. l Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

10.1.1.2 Die Gemeinde beabsichtigt, die überwiegenden Flächenanteile in ihr Eigentum zu bringen und an 
geeignete Bauwerber weiter zu veräußern. 

10.1. l .3 Der überplante Bereich könnte in verschiedenen Bauabschnitten erschlossen und verwirklicht wer
den. 

l 0.1.2 Wesentliche Auswirkungen 

10.1.2.l Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind nicht erkennbar. Die infra
strukturellen Einrichtungen sind geeignet, die zusätzlichen Einwohner bzw. Einrichtungen zu ver
sorgen. 

l 0.1.2.2 Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der frei
en Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick) . Auf Grund der ge
troffenen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen) sind diese 
Auswirkungen als akzeptabel zu bewerten. 

10.2 Erschließungsrelevante Daten 

l 0.2. l Kennwerte 

10.2.l.l Fläche des Geltungsbereiches: 1, 9 6 ha 

l 0.2.1.2 Flächenanteile: 

Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

Bauflächen als WA 1,45 74% 

Öffentliche Verkehrsflächen 0,44 22% 

Öffentliche Grünflächen 0,07 4% 

l 0.2.1.3 Verhältnis von Erschließungsfläche zur Nettobaufläche: 30 % 

l 0.2. l .4 Voraussichtliche Anzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 23 
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10.2.l .5 Voraussichtliche Nettowohnungsdichte pro ha: 15,65 

10.2.l.6 Voraussichtliche Anzahl der unterzubringenden Einwohner im Wohngebiet (Haushaltsziffer 2,5) : 
58 

l 0.2.2 Erschließung 

10.2.2.l Abwasserbeseitigung durch Anschluss an die Abwasserleitungen des Marktes Sulzberg 

10.2.2.2 Wasserversorgung durch Anschluss an die Frischwasserleitungen des Marktes Sulzberg 

10.2.2.3 Die Löschwasserversorgung ist durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen in 
Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt. 

10.2.2.4 Stromversorgung durch Anschluss an die Allgäuer Überlandwerke GmbH 

10.2.2.5 Müllentsorgung durch den Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (Allgäu) 

l 0.3 Zusätzliche Informationen 

l 0.3. l Planänderungen 

10.3.l.l Bei der Planänderung vom 26.09.2011 fanden die Überlegungen aus der öffentlichen Gemein
derats-Sitzung vom 2 5.0 7 .20 l l wie folgt Berücksichtigung: 

10.3.l.2 
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- Reduktion der öffentlichen Grünflächen, Anpassung des allgemeinen Wohngebietes (WA) 

- Einarbeitung eines Gehweges entlang der Kreisstraße OA 3; Herausnahme der Linksabbie-
gerspur und Anpassen der Sichtfelder sowie des Geltungsbereiches 

- Aufnahme der Festsetzung einer Flächen für Garagen 

- Überarbeitung der Verweise auf die Rechtsgrundlagen 

- Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

- redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 

Für die in der Sitzung des Marktgemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sit
zung eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 20.01 .2012) zur Verdeutlichung der mög
lichen Änderungen ausgearbeitet. Die in der Marktgemeinderatssitzung vorgenommenen Ände
rungs-Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser 
Entwurfsfassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen 
sind im Sitzungsprotokoll der Sitzung des Marktgemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öf
fentlichen Sitzung des Marktgemeinderates vom 30.0l .2012 enthalten): 
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- Rücknahme der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenze) im Bereich der vorgeschlage
nen Grundstücke Nr. 10 und 14 

- Herausnahme einer Nutzungskordel im Bereich der vorgeschlagenen Grundstücke Nr. l und 
5 

- Aufnahme einer grünordnerischen Festsetzung zur Ortsrandeingrünung 11 Umgrenzung von 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 11 

- Aufnahme eines Hinweises zu 11 Luftwärmepumpen 11 

- Überarbeitung der Verweise auf die Rechtsgrundlagen 

- Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

- redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 

10.3.l.3 Für die in der Sitzung des Marktgemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sit
zung eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 01.03.2012) zur Verdeutlichung der mög
lichen Änderungen ausgearbeitet. Die in der Marktgemeinderatssitzung vorgenommenen Ände
rungs-Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser 
Entwurfsfassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen 
sind im Sitzungsprotokoll der Sitzung des Marktgemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öf
fentlichen Sitzung des Marktgemeinderates vom 05.03.2012 enthalten): 
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- Überarbeitung der Wand- und Firsthöhen auf Grund der geänderten Höhenlage der Er
schließungsstra ße 

- Überarbeitung der Planzeichnung hinsichtlich des hinweislich dargestellten Verlaufes des 
verrohrten Baches sowie des offenen Baches 

- Ergänzung des Hinweises zu Versickerungsanlagen 

- Aufnahme eines Hinweises zu einem Gebäude, das abgebrochen werden soll 

- Überarbeitung der Verweise auf die Rechtsgrundlagen 

- Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

- redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 
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Ausschnitt aus dem Lan
desentwicklungspro
gramm Bayern 2006, 
Karte Anhang 3 11Struktur
karte11; Darstellung als 
11Stadt und Umlandbe
reich im ländlichen 
Raum 11 

Ausschnitt aus dem Regi
onalplan Allgäu, Lage 
neben dem landschaftli
chen Vorbehaltsgebiet Nr. 
9 sowie neben dem land
schaftlichen Vorbehalts
gebiet Nr. 15 

Auszug aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan, 
Darstellung der überplan
ten Fläche als Flächen für 
die Landwirtschaft 

Begründung - Auszug aus übergeordneten Pla
nungen 
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Blick von Südwesten von 
der Kreis-Straße OA3 
nach Nordosten auf das 
Plangebiet; im Hinter
grund die bestehende Be
bauung von Ottacker 

Blick von Nordwesten im 
Bereich des abzutragen
den Hügels auf das Plan
gebiet; im Hintergrund 
die Kreis-Straße OA3 

Blick von Südosten im 
Bereich der Kreis-Straße 
OA 3 nach Nordwesten 
auf das Plangebiet; deut
lich zu erkennen im Hin
tergrund der abzutragen
de Hügel; links im Bild 
eine Hofstelle 

Begründung - Bilddokumentation 
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Blick von Nordosten auf 
den Bereich der geplanten 
Zufahrt vor dem landwirt
schaftlichen Anwesen; 
links die Kreis-Straße 
OA3 

Blick von Südwesten ent
lang der Kreis-Straße 
OA 3 auf die Ortseinfahrt 
von Ottacker 

Blick von Südwesten auf 
die angrenzende Bebau
ung des rechtsverbindli
chen Bebauungsplanes 
110ttacker West11

; deutlich 
erkennbar die von der 
Kreis-Straße nach Nord
westen abfallende Bö
schung 
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13. l 

Verfahrensvermerke 

Beteiligung der Öffentlichkeit (gern.§ 3 BauGB) 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mit öffentlicher Unterrichtung sowie Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung fand am 25.07.2011 statt (gern. §3 Abs. l BauGB). 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 07.11.2011 bis 09 .12.2011 (Billig ungsbeschluss 
vom 17.10.2011; Entwurfsfassung vom 26.09.2011; Bekanntmachung am 27.10.2011) sowie 
in der Zeit vom l 0.02.2012 bis 24.02 .2012 (Billigungsbeschluss vom 30.01.2012; Entwurfs
fassung vom 20.01.2012; Bekanntmachung am 02.02.2012) und in der Zeit vom 23.03.2012 
bis 11.04.012 (Billigungsbeschluss vom 05.03.012; Entwurfsfassung vom 01.03.2012; Be
kanntmachung am 15.03.012) statt (gern. § 3 Abs. 2 BauGB). Die nach Einschätzung der Ge
meinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden ausgelegt. 

Sulzberg, den .·~ . ~.: ~- A. { -=:::::::::j_ '. ~< .. .. 
(Bürgermeister Hartmann) 

13.2 Beteiligung der Behörden (gern.§ 4 BauGB) 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen eines Termines am 
21 .01 .2010 unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gern.§ 4 Abs. l BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gern. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 25.10.2011 (Entwurfsfassung vom 
2 6.09.2011; Billigungsbeschluss vom 17.l0.2011) sowie mit Schreiben vom O 1.02 .2012 (Ent
wurfsfassung vom 20.01.2012; Billigungsbeschluss vom 30.01.2012) und mit Schreiben vom 
13.03.2012 (Entwurfsfassung vom 01 .03.2012; Billigungsbeschluss vom 05.03.2012) zur Ab
gabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Sulzberg, den . . 1. ~ ! .t: /1 /{ 
(Bürgermeister Hartmann) 

13.3 Satzungsbeschluss (gern. § l O Abs. l BauGB) 
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Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Marktgemeinderatssitzung vom 23.04.2012 über die Ent
wurfsfassung vom 01.03.2012. 

~& ({ ;(~ 
Sulzberg, den ....... · ... .. . 

(Bürgermeister Hartmann) 

Markt Sulzberg · Bebauungsplan "Wohngebiet Ottacker Süd" und 
l. Änderung des Bebauungsplanes "Ottacker West" 

Textteil mit 73 Seiten, Fassung vom 01 .03 .2012 
Planung unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen 



13.4 Ausfertigung 

Textteil und zeichnerischer Teil bilden eine Einheit und lagen in Form einer versiegelten Fassung 
dem Marktgemeinderat zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses vor. _ ~ ~ 

Q b I l( .A~ ~ ~ -
Sulzberg, den . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. .... ... ....... . .... .. .. . 

{Bürgermeister Hartmann) 

13.5 Bekanntmachung und ln-Kraft-T reten (gern. § l O Abs. 3 BauGB) 

Der Satzungsbeschluss wurde am .°2.1/ ... V?.1. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungs
plan 11Wohngebiet Ottacker Süd 11 und die l. Änderung des Bebauungsplanes 11 0ttacker West 11 ist 
damit in Kraft getreten. Er wird mit Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

Sulzberg, den . 9./. .. P ~: .f l 
(Bürgermeister Hartmann) 

13.6 Zusammenfassende Erklärung (gern. § l O Abs. 4 BauGB) 
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Dem Bebauungsplan 11Wohngebiet Ottacker Süd 11 und der l. Änderung des Bebauungsplanes 
11 0ttacker West11 wurde eine zusammenfassende Erklärung beigefügt über die Art und Weise, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung berücksich
tigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

Sulzberg, den. ()(( .f ( .. ;/,{_ ~~-
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Planer: 

.... i.A-.D~ .... . Büro Sieber, Lindau (B) 
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Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig . Nur die versiegelten Originalausfertigungen tragen die 
Unterschrift des Planers. Der Text ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt. 
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